
71. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 1. Sitzung am 23. März 1926.________9

Protokolle
zu den Sitzungen des 71. Rheinischen Provinziallandtages.

Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Stcindehauseszu Düsseldorf,

Dienstag, den 23. März 1926.

Die Mitglieder des auf heute einberufenen 71. RheinischenProvinziallandtages versammeln sich
nach vorausgegangenemGottesdienstein der katholischen Lauchertuskirche und in der evangelischeu Friedens¬
kirche gegen 12 Uhr im Sitzungssaale des Ständehauses.

Der Stlllltskommissar,Oberpräsident Dr. Fuchs, eröffnet den Provinziallandtag mit einer Ansprache
(vergl. den stenogr. Bericht).

Das an Jahren älteste Mitglied des Provinziallaudtags ist der AbgeordneteKrawinkel. Er überuimmt
als Alterspräsident den Vorsitz und beruft die beiden jüngsten Mitglieder des Provinziallandtages, die
Abgeordneten Menrer und Hack als Schriftführer nnd Stimmzähler.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsidenten stattfindenden Auszähluug des Proviuziallaudtagcs
ergibt der Namensaufruf die Anwesenheitvon 153 Mitgliedern nnd damit die Beschlußfähigkeit des Pro¬
vinziallandtages.

Der Altersvorsitzendefordert uunmehr die Versammlung auf, zur Wahl eines Vorsitzendenzu
schreiten.Auf Vorfchlag des AbgeordnetenMönnig erfolgt die Wahl durch Zuruf, wobei nach dem gemachten
Vorschlage der Abgeordnete Dr. Iarres einstimmigwiedergewählt wird. Als Stellvertreter werden durch
Zuruf die AbgeordnetenEberle, Dr. Saaßen und Knab zn gleichen Rechten gewählt, und zwar Abgeordueter
Eberle im Sinne des 8 32 der Provinzialordnung. Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Der Alterspräsident ersucht den Abgeordnetenvr.Iarres, den Vorsitz zu übernehmen, was geschieht.
Der Vorsitzende spricht für das ihm durch die Wahl erueut geschenkte Vertrauen seinen Dank aus

und dankt sodann dem Alterspräsidenten namens des Hauses für seine Mühewaltung.
Es wird sodann zur endgültigen Bildung des Vorstandesgeschritten. In: Auftrage des Aeltesteurats

schlägt der Vorsitzende die AbgeordnetenElfes, Hauck, Dr. Kirchner und Triebe! als Beisitzer vor. Es erhebt
sich hiergegen kein Widerspruch. Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Das Schriftführeramt für die weitere Sitzung übernehmen die Abgeordneten Elfes und Hauck.
Der Vorfitzende macht dein Staatskommissardie Mitteilung, daß der 71. Rheinische Provinziallandtag

sich durch die Wahl des Vorstandes zusammengesetzt hat.
Der Lllndtagstommissarhat mitgeteilt, daß er den Vizepräsidentenvon Sybel und in: Behinderungs¬

falle die Regierungsräte Flach und Schunk als feiue Kommissarezu den Sitzungen anmelde.
Seit der letzten Tagung hat Abgeordneter Dr. Goldschmidtinfolge Verlegung feines Wohnsitzes

nach Kiel sein Mandat niedergelegt. Der Provinzialausschußhat iu seiuer Sitzung am 5. März gemäß z 22
des Wahlgesetzes festgestellt, daß die auf dem Wahlvorfchlagehinter dein Ausgeschiedenenan erster Stelle
stehende OberfürsorgerinFräulein MariaDahm in Elberfeldals Landtagsabgeordnetezu treten hat. DerNe-
schluß des Proviuzilllausschussesist iu den Negierungsamlsblätteru bekanntgemacht, Einsprüche sind bis jetzt
nicht eingegangen. Obwohl die Frist noch nicht abgelaufen ist, dürfte keiu Bedenkenbestehen, daß der Pro¬
vinziallandtag entsprechend den zz 20 und 22 des Wahlgesetzes schon jetzt die Gültigkeitder Feststellungdes
Provinzilllllusschussesbeschließt. Da kein Widersprucherhoben wird, stellt der Vorsitzende fest, daß der
Provinziallandtag die Feststellungdes Provinzialausschussesfür gültig erklärt.

Nameus des Haufes heißt der Vorsitzende das neue Mitglied herzlich willkommen.
AbgeordneterSchande hat mitgeteilt, daß er sein Mandat als Abgeordneterniederlege. Das Schreiben

ist an den Landeshauptmann weitergegeben. Herr Schaade hat diese Erklärung nachttäglichwiderrufen
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Nach dem Beschlusse des Neltestcmats soll der Provinzialausschußzunächst feststellen, ob Herr Schande als
ausgeschieden zu betrachten ist. An dieser Tagung nimmt Herr Schande nicht teil.

Krankheitshalberverhindert an der Tagung teilzunehmen sind die Abgeordneten Steinmeyer, Grö-
liugcr, Knopp, Pricbe nnd Effcrt.

Das Verzeichnis der Vorlagen für die Tagung uebst Nachtrag mit den betreffenden Drucksachen
ist den Mitgliedern zugcgaugen.

Hierzu treten die Uom letzten Provinziallandtag vertagten Anträge.
Außerdem sind noch folgende Eingänge zu verzeichnen:

1. Petition des Vereins für das Notariat in Rheinpreußen in Köln, betreffend Verlängerung des Preu¬
ßischen Gesetzes zur Linderuug der Notlage der rheinische,! Notare vom 2. Januar 1924. Da der Pro¬
viuzialausschuß sich mit dieser Petition bereits beschäftigt hat, geht die Petition an den I. Fachausschuß.

2. Antrag des Gcmeindcrats von Veuel auf Uebernahmeder dnrch die Besatzung, den Rhein- und Nuhr-
lampf und die Separatistenherrschafteutstaudenen Lasten ans das Reich.

3. Eine Resolution der Bergarbeiter aus dem Restkreise Merzig-Wadern, betreffend die große Notlage
der im Saargebiet und in Lothringen beschäftigtenArbeiter.

4. Entschließungder außerordentlichen Mitgliederversammlung des Iudustrievcreins Gräfrath in der
Frage der Eingemeindung der Stadt Gräfrath nach Solingen mit der Bitte, dafür einzutreten, daß
die Selbständigkeit der Stadt Gräfrath erhalten bleibt.

Mit diesen Punkten hat sich zunächst der Provinzialausschuß und danu der I. Fachausschuß
zu beschäftigen.

5. Antrag der Kreise Eleve, Geldern, Gladbach uud Kempen, betreffend die Nicrsregulierung. Dieser
Antrag geht zunächst an den Provinzialausschuß,sodann an den V. Fachausschuß.

Geschäftsordnungsmäßigsind 5 Fachausschüsse, eiuWahlvrüfungsausschußuud einGeschäftsordnuugs-
ausschnß aus je 15 Mitgliedern zu bestellen. Von den für jeden Ausschuß zu bestellenden15 Mitgliedern
entfallen 7 anfs Zentrum, 3 auf die Arbeitsgemeinschaft,2 auf die SPD.-Frattiou, 2 auf die KPD.-Fraktion,
1 auf die WirtschaftlicheVereiuiguug.

Den Vorsitz in den Fachausschüssen I, III und V übernimmt das Zentrum sowie die Stellvertretung
iu IV und Geschäftsordnungsansschuß,die Arbeitsgemeinschaftden Vorsitz in dem II. Fachausschußund
die Stellvertretung im I. und V. Fachausschußsowie deu Vorsitz im Wahlprüfungsausschuß,die SPD. den
Vorsitz im IV. nnd die Stellvertretung im II. Fachausschußuud im Wahlprüfungsausschuß,die KPD.
den Vorfitz in dem Geschäftsurduuugsausschußuud den stellvertretenden Vorsitz in: III. Fachausschuß.

Die Schriftführer werden wie folgt bestellt:
Fachausschuß I: Arbeitsgeiuciuschaft,Stellvertretung: Zeutrum.

II: Zentrum, „ KPD.
III: Arbeitsgemeinschaft „ SPD.
IV: KPD. „ Arbeitsgemeinschaft
V: Zentrum „ KPD.

Gefchäftsorduungsausfchuß:SPD. „ Zentrum.
Wahlprüfungsausfchuß: Zeutrum „ KPD.

Die Fraktionsvorsitzendenwerden gebeten, die Namen der Mitglieder, die in die einzelneu Aus-
schlisse abgeordnet werden, ebenso die Namen der Vorsitzende»uud stellvertretenden Vorsitzendender
Ausschüsse dem Laudtagsbüro baldigst schriftlich mitzuteilen.

Der Provinziallandtag ist damit einverstanden, daß die von den Fraktionsvorsitzendendem Büro
mitgeteilten Ausschußmitgliederals gewählt gelten.

Die Stadt Düsseldorf hat die Mitglieder des Pruvinziallandtages zu eiuem parlameutarischcuAbeud
am Donnerstag, abends 8 Uhr, im Rittersaal der Tonhalle eingeladen.Die Antworten werden bis morgen
12 Uhr entgegengenommeu.

Weiter hat die Stadt Düsseldorf für die auswärtigen Mitglieder des Pruvinziallandtags für Mittwoch
und Freitag je 30 Eintrittskarten für das Große uud Kleiuc Haus zur Verfügimg gestellt. Die Eintrittskarten
können bis 4 Uhr in: Landtagsbüro entgegengenommenwerden.

Zur Frage der geschäftlichen Nehandlnng der eingegangeneuVorlagen schlägt der Vorsitzende im Ein¬
vernehmen mit dem Äcltcstcurat vor, jetzt eiue Pause eiutreten zu lassen und um 3 Uhr zu einer zweiten
Vollsitzung wieder znsammen zu treten mit der Tagesordnung: Beratung sämtlicherVorlagen.

Morgen vormittag 9 ^ Uhr findet die allgemeineAusspracheüber den Etat und die übrigen Punkte
statt, fo daß nach dieser Aussprachedie sämtlichen Vorlagen an die Fachausschüsse geheu.

Zur allgemeinen Erörterung des Haushalts und der übrigen Vorlagen sollen von jeder Fraktion im
allgemeinen zwei Redner gestellt werden. Der Aeltestenrat ist der Nuffassuug,daß für beide Redner eiue
Ncdedaucr von zusammeu I V4 Stuudcn ausreicht.
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Der Provinziallandtag ist hiermit einverstanden.
Nach dem Vorschlage des Neltestenrats gestaltet sich der Arbeitsplan wie folgt:

Mittwoch sN/2 Uhr Vollsitzung,
Donnerstag 9 Uhr Fachausschüsse,4 Uhr nachmittags Sitznng des Pruuinzialausschusses,

5 Uhr Fraktionssitzungen,8 Uhr parlamentarischerAbend.
Freitag 11 Uhr Vollsitzung.
Samstag nachmittag Schluß der Tagung.

Eingegangen sind ferner noch zwei Anträge der SPD.-Frattion.
(Schluß der Sitzung 1 Uhr 5 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. A. Hauck. W. Elfes.

Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Stä'ndehauses zu Düsseldorf,

Dienstag, den 23. März 1926.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 3 Uhr 20 Minuten. Schriftführer sind die Abgeordneten
Elfes und Hauck.

Eingegangen ist ein Antrag Bongartz und Genossen,betreffend Ausgemcindung der Stadt Düren
aus den: Landkreise.

Der Antrag geht zunächst an den Prooinzialausschußuud dann an den I. Fachausschuß.
Der Provinziallandtag nimmt sodann den Bericht des Landeshauptmanns znm Haushaltsplan

der Provinzialuerwllltuug für das Rechnungsjahr 1926 und zu deu sonstigenVorlagen der Verwaltung
entgegen.

Daraufhin wird in die Beratung des Antrages des Geschäftsordnungsausschusses,betreffend
Aenderung der Geschäftsordnung für den Provinziallandtag, eingetreten.

Der Geschaftsordnuugsausfchußschlägt folgende neue Fassuug vor:

Jetzige Fassung.
§ 1. Nnch Eröffnung des P.L, durch den sloinmissar

der Staatsrcgiernng übernimmt das älteste anwesende
Mitglied, welches dazu bereit ist, den Vorsitz und beruft
die beide» jüugsten dazu bereite» Mitglieder als Schrift»
sichrer uud Stimmzählei <z 52 P.O.).

§ 2. Nach Feststellung der VeschlnKfähigkeitdurch
Namensaufruf wählt der P.L. mit Stimmzetteln iu
bcfuuderen Wahlgängcu den Vorsitzenden uud bis zu
3 Stellvertreter. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte
dei abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Ergibt sich
eine solche Mehrheit nicht, so kommen die beiden Au-
Wärter mit deu höchstenStimmenzahlen in die engere
Wahl. Vei Stimmengleichheit entscheidetdas Los durch
die Hand des Vorsitzenden. Wenn kein Abgeordneter
widerspricht, wird durch Zuruf gewählt. Im übrigen
gelten für die Wahl die Vorschriften des der P.O. bei«
gefügten Wahlreglements.

Außerdem werden vier Beisitzer bestellt. Sie
werden durch den Acltestcnrat nach den Grundsätzen
des Vcrhältniswahlrechtes auf die Fraktionen beiteilt,
soweit nicht durch ciue im Aeltestcnrat erfolgte Ueber-
eiuknnft anders bestimmt wird. Die Fraktionen be«
nennen die Beifitzer bor Beginn der Eröffnnngs-Sitznng
schriftlich dem Landtagsbüru; der Vorsitzende macht
die Namen bekannt.

Vorgeschlagene neue Fassung.
<V!e Änderungen sind durch Sperrdruck lennlltch gemacht.)

« 1 uuberändert.

§ 2. Nach Feststellung dcr Veschlnschchigkeitdurch
Nnmensanfrnf wählt der P.L. mit Stimmzetteln in
besonderen Mahlgängen den Vorsitzenden und bis zu 3
Stellvertreter. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte
der abgegebenen gültigen Stimmen erhält, Ergibt sich
eine solche Mehrheit nicht, so lomnien die beide,! An»
Wärter mit den höchstenStimmenzahlen in die engere
Wahl, Vei Stimmengleichheit entscheidetdas Los dnrch
die Hand des Vorsitzenden, Wenn kciu Abgeordneter
widerspricht, wird durch Znrnf gewählt. Im
übrigen gelten sür die Wahl die Vor»
schriften dcr Wahlordnuug des Pro»
v i uz i alla ud l a gcs.

Abs. 2 uuvcräudert.

Erülsnung
be»

Landtage«.

Ni>r>chende.

Volker.
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Sitzung««
vorstand.

ffrattwnen.

Jetzige Fassung.
Der Vorsitzeude kann erforderlichenfalls eine» Ab»

georduetcu zum Vertreter eines verhinderten Beisitzers
bestellen.

z 3. Der Vorsitzende vertritt den P.L,, er leitet
seine Verhandlungen nnd Geschäftsführung.

Die Beisitzer unterstützen den Vorsitzenden. Ins¬
besondere liegt ihnen ob, die Schriftstückezu «erlesen,
die Rednerliste zu führen, den Namensaufruf zu be»
wirkeu, die Stimmen zu sammeln nnd zu zahlen) auch
haben sie für die Aufnahme der Niederschrift zu folgen.

Der Vorsitzende und die beiden dicnsttucudeu Bei»
sitzer bilden den Sitznngsvorstand.

z 4. Als Fraktion 'gilt eine Verewigung von
mindestens 5 Abgeordnete», die sich zur dauernden
gemeinsamen Arbeit im P.L. vereinigt haben. Jeder
Abgcorductc kauu mir eiucr Fraktion angehören.
Ständige Gäste einer Fraktion gelten als Mitglieder.

Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die
Nnmeu ihrer Vorsitzenden und Mitglieder, sowie die
Stelle, an welche für sie bestimmte Mitteilungen zn
richten siud, sind dem Lnudtagsbüro sofort mitzuteilen.

Aclicstenrllt. § 5, g,n Verntuug und Beschlußfassung über
gemeinsame Angelegenheiten, namentlich über den
Arbeitsplan, wird ein Acltcstcnrat von 1b Mitgliedern
gebildet.

Die Sitze werden nach dem Verhältniswnhlrccht ans
die Fraktionen »erteilt. Wenn auf eine Fraktion ein
Sitz nicht entfallt, kauu sie eiu Mitglied mit be»
ratender Stimme entsenden. Die Fraktionen benennen
die Mitglieder schriftlichdem Vorsitzenden, welcher die
Namen dem Landtag betnuut macht.

Der Vorsitzende des Provinziallaudtages oder sein
Stellvertreter führt dcu Vorsitz; er uud seine Stell»
Vertreter haben beratende Stimme. Bei Beratung des
Arbeitsplanes und mit ihm zufammeuhängender Fragen
solleil der Vorsitzende des P.A. nnd der Landeshanpt-
umnu mit beratender Stimme zugezogen werden.

Der Aeltesteurat wird vom Vorsitzeudcu zusammen»
berufen! ans Antrag von 3 Mitgliedern muß dies gc»
schehcu.

z <!. Der P.L, prüft die Legitimation seiner Mit»
gliedcr uud beschließt über die Gültigkeit der Wahlen
nnd das Vorhandeuseiu der für die Wählbarkeit vor»
geschriebcucu Voraussetzungen <«,!, 10 und 11 Gesetz,
betreffend die Wahlen zu den Provinzinllandtagen uud
Kreistageu vom 3. Dezember 1920, G.S. 1921 S. 1).

Vorgeschlagene neue Fassung.

Wal,!»
Vr!>I»„8.

Uilaub.

Qüenülch,
lelt be«

Klhunac»,

Die Vorprüfung der Wahlen erfolgt durch den
Wahlprüfungsausschuß (8 9).

Gcgeu die gemäß Absatz 1 gefaßten Beschlüsse steht
dein, der dcu Nuspruch erhoben hat, und dem, dessen
Wahl für ungültig erklärt ist, binnen 2 Wochen die Klage
beim Oberucrwaltnugsgeiichte zu. Die Klage hat im
Falle der Ungültigkeitserklärung einer Wahl sowie bei
Beschlüssen über das Vorhandensein der Voraus»
setzungeu der Wählbarkeit aufschiebeude Wirluug.

z 7. Jeder Abgeordnete ist verpflichtet, nu den
Arbeiten des P.L. teilzunehmen, solange sein Wahl»
nuftrag uicht für ungültig oder für erloschenerklärt oder
sonst erledigt ist. Au der Abstimmung über deu cigeucu
Wahlauftrag darf sich lriu Abgeordneter beteiligen.

Urlaub für einen Tag erteilt der Vorsitzende, auf
längere, jedoch nicht anf uubcstimmte Zeit der P.L.

z 8. Die Sitzungen des P.L. sind öffentlich. Auf
Auttag vou 10 Abgeordneten kann der P.L. mit Zwei»
dlittclmchrheit die Oeffentlichkcit für einzelne Gegen»
stände ausschließen. Ueber deu Antrag wird in nicht
öffentlicher Sitzung verhandelt.

Abf. 3 unverändert.

§ 3 nnverändcrt.

z 4 unverändert.

Abf. 1 uuveräudcit.

Die Sitze wcrdeu nach der Stärke
der Fraktionen «nte r An w e nd un g der
Berechuuugsart der Verhältniswahl
verteilt. Wenn anf eine Fraktion ein Sitz nicht cnt»
fällt, taun sie ein Mitglied mit beratender Stimme
entsenden. Die Fraktionen benennen die Mitglieder
fchriftlich dem Vorsitzende», welcher die Namen dem
Landtag bekannt gibt,

Abs, 3 und 4 uuueräudert.

zu. Die Vorprüfung der Wahlen
zuin Prouinziallllndtng, über deren
Gültig keil gemäß ß 20 des Wahl»
gesetz es vom 7, Oktober 1925 der Pro»
ui»zilllla»dtag zu beschließen hat,
erfolgt durch den Wahlprüfungs»
ausschuß <z 9>,

Abs. 2 und 3 fallen fort.

§ 7 nnverändert.

z 8 uuueräudert.
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Jetzige Fassung.
z 9. Der P.L, bestellt bei Beginn jeder Tagung

zur Vorbereitung der Verhaudluugcn folgende Aus»
Ichüsse:

1. die erforderliche Zahl uon Fachausschüssen,deren
Geschäftsbereich tunlichst im Anschluß an die
Geschäftsuertcilung der Provinzialuerwaltnng
vom Aeltestenrat bestimmt wird;

2. einen Wahlplüfnugsausschuß;
3. ciuen Geschäftsurdnungsausschuh,
Für einzelne Gegenstande oder Fragen können

besondere Ausschüsse vom Landtag eingesetzt werden.
Nie Zahl der Mitglieder der Ausschüssesoll in der

Regel 15 betragen,
'z IN. Der Aeltesteurat verteilt bei Negiuu jeder

Tag'uug die Sitze in den Ausschüsse» nach dem Verhältnis'
Wahlrecht auf die Fraktionen; Listeuverbiubungen siud
zu berücksichtigen,wenn schriftlicheMitteilung darüber
vor der Vefchlnßfnfsung des Aeltestenrates dem Vor»
sitzenden vorliegt. Unberücksichtigtgebliebene Frak¬
tionen sind berechtigt, ein Mitglied mit beratender
Stimme zu entsenden.

Nach denselben Grundsätzen wird bestimmt, welche
Fraktionen den Vorsitzenden uud seine Stellucitreter
in den einzelnen Ausschüssenzu stellen haben.

Die Fraktionen haben dem Landtagsbüro bis zu
ciuem vom Vorfitzenden zu bestimmende» Zeitpunkte
die Namen der Mitglieder, des Vorsitzenden und des
stelluertretenden Vorsitzende« schriftlich zu benennen;
sie sind dem P.L, bekannt zu geben. Jede Fraktion kann
die ihr zustehenden Sitze und Aemter au Abgeordnete
abtreten, die ihr nicht angehöre».

Die Fraktionen haben dem Ansschußvorfitzendenjede
Veränderung in der Besetzung der Ausschüsse,die jeder¬
zeit zulässig ist, mitzuteilen.

z 11, Die für den P,L, bestimmten Vorlagen der
Staatsregicruug uud des P,U, find den Abgeordneten
zeitig, möglichst bor Eröffnung des P,L. gedrucktzuzu»
senden. Sonstige Vorlagen, Eingaben, Ui»Nntiäge uon
Abgeordneten teilt der Vorsitzende in der Sitzung mit;
er bestimmt, ob sie durch Abdruck oder durch Auslegung
znr Kenntnis der Abgeordneten gebracht weiden.

Vorgeschlagene neue Fassung.
9 unverändert. «uMiülie.

Alle Vorlagen, Eingaben und Ur-Aniräge, welche dem
P.N. nicht vorgelegen haben, sind alsbald dem Vor»
sitzenden des P,A, und dem Landeshauptmann mitzu»
teilen, damit der P.A, die Möglichkeithat, dazu Stellung
zu nehmen.

§ 12, Ur-Anträge müssen schriftlicheingereicht und
von mindestens 5 Abgeordneten unterzeichnet sein.

§ 10. Der Aeltestenrat verteilt bei Beginn jeder
Tagung die Sitze in den Ausschüssen »ach der
Stärke der Fraktionen nnter Nn<
Wendung der Veiechnnngsart der
Verhältniswahl; Listcnverbindungen sind zn
berücksichtigen,wenn schriftliche Mitteilung darüber vor
der Neschlnßfassnngdes Aeltestenrates dein Vorsitzenden
vorliegt. Unberücksichtigtgebliebene Fraktionen find
berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme zu
entsenden,

Abs, 2, 3 und 4 unverändert.

Abs. 1 unverändert. e!r. >ür den
Uanblng,

Neuer Absah 2:
Bestehen Zweifel darüber, ob der

Gegenstand einer Vorlage, einer Ein»
gäbe oder eines Antrages zur Zuständig-
Zeit des P.L. gehört, fo beschließt der
Aeltesteurat darüber, ob die Angelegen»
heit auf die Tagesordnung' gesetzt
werden foll. Entgegen einem Vc>
schlnsse des A elte ste nrats ist die An»
gelegen heit auf die Tagcsoidnuug
zu setze u, weun ein Drittel der Ab¬
stimmenden dieses verlangt. Der Be>
schluß erfolgt iu einfacher Austin,»
muug ohne Erörterung.

Abf. 2 bleibt unverändert als Abf. 3.

Abf. 1 unverändert.
Neuer Absatz2:
Bei Ur.Antiägen, die namens einer

Fraktion gestellt werden, genügt die
Unterfchrift des Vorfitzenden oder
deffen Stellvertreters unter Ne»
Zeichnung des Namens der Fraktion.

Nntiüge.
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Jetzige Fassung.
Abäudciuugsauträge und Anträge auf Annahme

einer Entschließung im Anschluß an die Verhandlung
über einen bestimmten Gegenstand können bis znm
Schluß der Verhaudluug über die Besprechung des
Gegenstandes gestellt werden, ans den sie sich beziehen;
sie mnssen schriftlich eingereicht werden.

h"It> z 13. Der Haupt»Haushal!splau und die Einzel»
Mnbwm Haushaltspläne werden in der Negel zunächst in der Voll.

») bei Hau«, sitzung des P.L. zusammen besprochen nnd dann den
lioMMnc! inständigen Fachausschüsse,! überwiesen. Nach Er»

ledigung in den Fachansschüssen wird über die Einzel»
Hanshaltspläne in der Vollsitzung «erhandelt und bc»
schloffen«ud nach deren Feststellung über deu Haupt»
Haushaltsplan.

liche

!>)bei Ei»,
ü>il>«»I

e> lonstigei
Borlaae«

»nd
Anträge.

Aiiberau»
»inna bei
Elbuualm

des
Liuibtnnes.

Reiliensutno
bei

Nemtlmn.

Eingaben köuuen nur verhandelt werden, wenn
sie bis zum Ablauf des auf die Eröffnung des P.L. fol¬
genden Tages eiugegnugen sind. Der Vorfitzende über»
weist sie dem zuständigen Fnchansschnß.

Ueber die geschäftliche Behandlung foustiger Vorlagen,
Eingabe,! oder Anträge wird vuni P.L. bestimmt.

Anträge, deren Äuuahnic eiue iu deu Haushalts¬
plänen oder in einer Vorlage des P.A. nicht vorgesehene
Mehrbelastung der Pruviuz oder eiue Verminderung
der Einnahme zur Folge haben würde, müssen in dem
Ausschnß beraten weiden, zn dessen Zuständigkeit die
allgemeine Fiuanzveiwallung gehört.

8 14. Am Schlüsse jeder Sitzuug schlägt der Vor»
sitzende Zeit uud Tagesorduuug der uächsteuSitzuug vor.
Bei Widerspruch eines Abgeordneten entscheidet der
Landtag, wenn der Widerspruch von IU anwesenden
Abgeordneten unterstützt wirb. Die Tagesordnung
wird den Abgeordneten durch Druck oder durch Anschlag
zur Kenntnis gebracht! sie ist auch den: Äommissar der
Staatsregierung, dein Vorsitzenden des P.A. nnd dem
Landeshauptmann mitzuteilen.

Wird für dcnfelbcn Tag eine neue Sitzung mit Fort»
setznng der bisherigen Tagesordnung anberaumt, fo
genügt es, wenn der Vorsitzende dies mündlich uer>
kündet. Er kann in diesem Fall einen Gegenstand, über
den ergebnislos abgestimmt worden ist, selbständig an
eine andere Stelle der Tagcsordnuug stellen oder ihn
von der Tngesordnnng dieser Sitzung absetzen.

z 15. Der Vorsitzendekann Zeit und Tagesorduuug
der uächsteuSitzuug selbständig festsetzen, wenn der P.L.
ihn hierzn ermächtigt hat oder wenn die Festsetzung
wegen Beschlnßunfähigkeit oder aus nudereu Grüudcn
nicht möglich war.

Auch sonst kann der Vorsitzendeausuahmsweise eine
Sitzuug anberaumen oder Nachträge zu einer Tages»
orduuug festsetzen; er hat bei Eröffnung der Sitzuug die
Genehmigung des P.L. hierzu einzuholen.

z 10. Gegeustäude, die uicht auf der Tagesorduuug
sleheu, dürfen nur beraten werden, wenn kein Abgeurd»
neter widerspricht.

Die Neiheufolge der ans der Tagesorduuug stehenden
Gegenstände darf nicht geändert weiden, wenn 10 au»
wesende Abgeordnete widersprechen. Der P.L. kann
eincu Gegenstand Uon der Tagesordnung absetzen.

Gegenstände der Tngesordnnng, zu denen »ach
Nvlanf einer Stnnde nach Beginn der Sitznng keine
Wortmeldung vorliegt, kauu der Vorsitzende anßer der
Reihe znr Beschlußfassungstellen, wen» n»f der Tages»
ordnnng ans diefe Möglichteil hingewiesen ist.

Die gemeinsame Besprechung gleichartiger oder ver»
Wandler'Gegenstände kann jederzeit beschlossen werden.

Vorgeschlagene neue Fassung.
Abs. 2 bleibt unverändert als Abs. 3.

z 13. Die H ansh nlts p l ä n e weiden in
der Regel zunächst in der Vollsitzung
des P.L. als Ganzes b e sp r o ch e n; d a n n
werden die einzelnen Haushaltspläne
den zuständige,! Fachausschüssen über»
wiesen. Nach Erledigung in den Fach»
ausschüsseu wird iu der Vollsitzung
über die einzelnen Haushaltspläne
verhandelt und beschlossen uud nach
deren Feststellung über die Haus»
haltspläne als Ganzes.

Abf. 2. Eingaben können nur ve r <
handelt werden, wenn fie spätestens
2 Tage vor der Eröffnung des P.L. ein»
gegangen find. Der Vorsitzendeüberweist sie dem
zuständigen Fachausschuß.

Abs. 3 unverändert.

Anträge, deren Annahme eine in den Hanshalls»
Plänen oder in einer Vorlage des P.A. nicht vorgesehene
Mehrbelastung der Provinz oder eine Verminderung
der Viuuahme zur Folge habeu würde, müssen auch
iu dem Ausschußberaten werden, zu dessen Zuständigkeit
die allgemeine Fiunuzverwaltung gehört.

tz 14 unverändert.

z 15 unverändert.

z 16 uuvernudert.
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Jetzige Fassung.
§ 17 Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt

die Sitzung, Eine Erörterung über die Recht» oder
Zweckmäßigkeit seiner Anordnungen kann er aus die
nächste Sitznng verschieden.

Wenn der Vorsitzendeznr Sache sprechen will, mnß
er den Vorsitz abtreten, .....

Vor Erledignng der Tagesordnung kann die Sitzung
nur auf Beschluß des P.L, geschlossen weiden, nnd zwar
ans Vorschlag des Vorsitzenden oder auf Antrag oon 1"
anwefenden Abgeordneten.

§ 18, Niemand darf sprechen,ohne daß ihm der Vor-
sitzendedas Wort erteil! hat. Der Vorsitzendetaim a-
ordnen, daß die Wortmeldnngen schnftl'ch be, dem Ve»
sitzer zu erfolge» haben, der die Rednerliste M,^

Der Vorsitzendebestinu.ü die Reihenfolge de R dn
falls der Aeltesteurat nicht anders bestimmt H erbe, oll
maßgebend sein znnttchstdie Sorge fnr
ledignng der Ge chäfte uud für cme z"°ck>' «ß "« G°'
staltnuq der Vefprechung, daneben /'°'"'der. d« R"
icht au die uerf hiedcncn Partc.r.chlungen, die Mogl ch

keit der Verteidigiing aiif Augrisse fow.e °me <Ä,ug>^der Frattiouen uutereiuander. Der erste «^d"e ,u d r
Besprechuug soll nicht der Parte, des Antragstellers ent-
nummcu werdeu, ^, , , . , c^.>,,,^,.

Jeder Abgeordneter kann seinen Platz m der Redner-

^Vl^Der Berichterstatter und bei Ur-Auträge» der
Antragsteller kann sowohl bei Begmn wie nach «chlutz
der Bewreclmua das Wort verlangen. ,

Die'Nchte°rstatter haben die Ansschntza.iwrge zu
vertreten, Sie dürfen sich auch sonst an der B.ra! g
beteiligen, jedoch nnr außerhalb des Vegruudu.igs- uud
des Schlußwortes', sie niüsseii dabei erkennbar machen,
daß sie nicht als Berichterstatter sprechen,

«20. Der Kommissar der Swatsreglernng und d,e
zu seiner Veitieluiig oder Uilterstützuilg ainuesenden
Staatsbeamten, der Vorsitzende des P,A, d,e n»t der
Vertretung der Vorlagen des P,A, von diesen! biau»»
tränten Berichterstatter, der Landeshanptinann nnd die
von ihm beauftragten Provinzialbcamten nlüfsen ans
Verlangen jederzeit gehört weiden,

«, 21 Zur Geschäftsordnung niilß das Wort,ederze,t
gegeben werden, nicht aber während einer Rede oder
einer Abstimmung, ^.....^

Nenierknngcn znr Geschäftsordimug durzeu ,,ch nur
auf die geschäftlicheBehandlung des ^ Ve,prechnng
oder Ne chluß assung stehenden ,^2°nstaud . od a
die Geschäftslage des P.L. beziehen uud nicht langer
als fünf Minuten dauern. .

«22 >^n perföillichen Bemerkungen wird das
Wort erst i.ach Schluß oder Vertagnng der Bo,Prech>mn
erteilt. Sie dürfen mir persönliche Angri,,c abivehren
nnd eigene Ausführungen klarstellen.

5 23. Außerhalb der Tagesorduung kann d r
Vorsitzende das Wort zu einer tatsächlichenPM« "
oder persönlichen Erklärung erteilen; sie ist ihm uvrher
schriftlich vorzulegen. ^ . , ,, ^,.,

«24 Die Redner sprechen vom Reduerputt mw.
Es ist nicht gestattet, Reden uorznlesen; sonstige Vchn,^
oder Drnckstückedürfen nur niit Erlaubuis des Vor»
fitzenden vorgelefen werden; die Erlaubnis kann zurull.
qenomnien weiden.

z 2b. Der P.L, kann für bestimmte Beratungen
auf'Antrag des Aeltestcnrats mit Dreiviertelmehrheit
eine Längstdauer der Redeu festsetze,,. Nach Beginn
der Beratung ist ein folcher Befchluß mir znläfsig, wenn
allen Parteien Gelegenheit gegeben war, zu Worte z«
kommen. Ueber den Antrag wird ohne Besprechnng
entschieden. Spricht ein Abgeordneter länger, so entzieht
ihn, der Vorsitzende nach einmaliger Mahnung das
Wort.

Vorgeschlagene neue Fassung.
z 17 unverändert. Lcltuna und

Tchliclimia
bei «-itmnn.

z 18 nnveränderi.

§ 19 Uiweränder!,

§ 20 „„verändert.

§ 21 nnverändert.

z 22 «»verändert.

«, 23 uuverändert.

« 24 unverändert.

z 25 nnverändert.

Nebe»
uidnunn.

Bericht.
crslntter und

Nüircnl»
steüer.

Kinnulillai
deiTwatsre»
nicrnna ctc.
ieberzoit zu

HÜN'N.

Nenu'r»
tuussl'u zni
«clchiitts»
oidnunli.

Perlöniichc'
Neuun'-

^ll'nnbc u»u
eirtliiruuacu.

Nl'nn der
Ncden,

Liiunsttxnici
dci

Neben,
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Nuf „Im"
Ordnung"
und „gur
Sache".

Entziehung
des Wortes

Ordnung«»
best!,,»

»ningen.

Echlus! der
«e>

fprechung,

Antrag nuf
Schlich »bei
Vertagung,

Niüffnung
der Ab»

fünnnung.

Jetzige Fassung.
z 28, Wen» ein Redner die Ordnnng verletzt, so

kann ihn der Vorsitzende „zur Ordnung" und wenn er
von dem Genenstand der Verhandlung abschweift, „zur
Sache" rufe».

Der Redner kann gegen einen Orduuugsruf spätestens
am folgenden Werktag christlich Einspruch erheben. Der
(Anspruch ist frühestens auf die Tagesordnung der
uächsteu Sitzuug zu setzen. Der P.L, entscheidet ohne
Besprechung, ob der Ordnnugsruf gerechtfertigt war.

z 87, Ist eiu Reduer iu derselbe,! Sache dreimal
„zur Ordnuug" oder „zur Sache" gerufen worden, so
kann der P,L. auf Aufrage des Vorsitzendenbeschließe»,
daß ihm das Wort entzogen werde, wenn er nach dem
zweiten Nuf „zur Orduuüg" oder „zur Sache" auf diefe
Folge hiugewiefen worden ist,

Ist einem Redner das Wort entzogen, dann kaun
ihm bis zur Eröffnung der Abstimmung über deu Gegen¬
stand das Wort nicht mehr gegeben werden,

8 28, Wenn ein Abgeordneter die Orduung ver>
letzl^ rnft der Vorsitzendechn mit Nenuuug des Namens
„zur Ordnung"; z 2U Abs, 2 findet entfprcchende An-
wendnng.

Wenn ein Abgeordneter nach dein dritte» Orduungs-
ruf die Ordnuug weiter uerletzl oder durch fortgesetzten
Widerstand gegen die Auorduuugeu des Vorsitzcudeu
die Verhandlungen empfindlichstört, kann er auf Aufrage
des Vorfitzenden mit Zustimmnug des Aeltestenrates
auf eiueu Tag von der Sitzung ausgeschlossenwerden,

z 2!>, Wenn störende Unruhe entsteht, kann der
Vorsitzende die Sitzung auf bestimmte Zeit cmsfetzen
oder ganz aufheben,

8^0, Wenn ein Zuhörer Beifall oder Mißbilligung
äußert oder Orduuug und Anstand uerletzt, kann er
sofort entfernt werden.

Entsteht störende Unruhe im Zuhürerraum, so kann
der Vorsitzende diesen räumen lassen,

z 31, Der Kommissar der Staatslegierung und
die zu seiner Vertretung oder Unterstiitzuugabgeordneten
Staatsbeamten, der Vorsitzendeuud die Mitglieder des
Prouiuzialauöschnsses, der Landeshauptmann und die
Proviuzialbeamteu unterstehen, weuu sie der Sitzung
beiwohnen, der Orduuugsgewalt des Vorsitzenden,

8 32, Wenn sich niemand znm Wort meldet oder
die Rednerliste erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die
Nesprechuug für geschlosseu.

Der P,L, lauu die Vesprcchuug auch vorher ab»
brechen und Uertageu oder schließen. Der Autrag nuf
Vertagung oder Schluß der Befprechuug bedarf der
Uuterstützuug von 10 auweseudeu Abgeuiduete,i,
Findet er sie, so wird die Rednerliste vorgelesen und
dann über den Schluß» oder Vertaguugsautrag ab»
gestimmt. Er gilt als abgelehnt, wenn das Ergebnis
der Abstimmung zweifelhaft ist. Namentliche Abstim¬
mung ist uuzulässig. Die Veschlußfasfungist nnr zulässig,
weun jeder Fraktion Gelegenheit gegeben war, zu
Worte zu komme».

Der Schlußantrag geht dem Vertaguugsautrag bei
der Abstimmung vor.

Auch in einer Besprechung zur Geschäftsordnung
oder über die Anberaumung der uächsteu Vitzuug
oder die Feststellung der Tagesordnung ist eiu Schluß.
antrug zulässig, ^ ^, ,» ,

§ 33, Ergreift der Komnnfsnr der Staatsregicruug
oder der Lcmdeshauptmauu oder einer der zu ihrer
Vcrtrctuug oder Uuterstützuug anwefenden Beamten
nach Schluß der Besprechung das Wort, so hat der
Vorsitzende die Vcspiechuug wieder zu eröffnen,

§34, Nachdem die Befprechnng geschlossen und
etwaige persönliche Bemerkungen erledigt sind, eröffnet
der Vorsitzende die Abstimnmng.

Vorgeschlagene neue Fassung.
z 26 uuveräudert.

z 2? uuveräudert.

8 28 u»Uerä»dert,

z 29 uuveräudert,

z 30 unverändert,

§ 31 uuveräudert,

§ 32, Abs, 1 unverändert.

Im Absah 2 wirddei SaU „N ament.
lichc Abstimmung ist unznlässig" ge-
strichen. (Vergl. § 39>.

Sonst nnverändert.
Abs. 3 und 4 unueiändeit.

z 33 uuveiNudcit.

z 34 uuveräudert.
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Jetzige Fassung.
Er stellt die Fassung und die Reihenfolge der zu

entscheidenden Fragen fest und zwar so, daß sie M)
mit „Ja" oder „Nein" beantworten lassen. S>c müssen
stets in bejahendem Sinne gestellt werden; d,e Frage¬
stellung iu beineinendem Sinne ist mir bei der (Hegen-
probe zulassig, ^ ., „> ,^.

Ueber die Fassung der Fragen und chre Reihe»,
folge kann das Wort zur Geschäftsordnnng verlangt
werden. Bei Widerspruch gegen den Vorschlag des
Vorsitzenden entscheidet der P.L.

§ 35. Jeder Abgeordnete kann die Teilung der
Frage beantragen. Wenn über d.e Zulassigie.t de
Teilung Zweiscl bestehen, entscheidet be> m- u»° «ei
Abänderungsanträgen der Antragsteller, sonst der p.!,.
Namentliche Abstimmung ist unzulastig.

5 3Ü. Unmittelbar «or der Abstimmung ist auf
Antrag die Frage vorzulesen.

z 37. Abgestimmt wird in der Regel dmch Aus.
stehen und Sitzenbleiben. Stimmengleichheit gilt als
Verueiuuug der gestellte,! Frage.

Ist der S>tzn»gsuorsta»d über das Ergebnis der
Abstinunnng nicht ewig oder wird es bon 10 anwesenden
Abgeordneten «erlangt, so wird die Gegenprobe gemacht.

§ 38 Bleibt der Sitzungsuorstand auch nach der
Gegenprobe über das Ergebnis der Abstimmung uneinig
oder wird es «ou IU anwesenden Abgeordneten «erlangt,
so erfolgt die Zahlung der Stimmen durch '2 vom
Vorsitzende» bestimmte Abgeordnete. D,e nberei».
stimmende Feststellung dieser Zähler kann nicht äuge,
zweifelt werden.

z 39. Namentliche Abstimmung können 15 an-
niesendeAbgeordnete bis zur Erufsnung der Abstimmung
l§ 34) verlangen.

Der Vorsitzende fordert die Abgeordneten auf, ihre
Plätze eiuzunehnieu. Hierauf sammeln die Beisitzer »i
Urnen die verschiedenfarbige» Abstlmnumgsiaite».
Diese tragen den Namen des Abgeordnete» und die
Bezeichnung „Ja" oder „Nein" oder „Enthalt sich.
Nach beendigter Einsamnilmig eillärt der Vorsitzende
die Abstimmung für geschlossen. Die Beisitzer zahlen
die Stimmen sogleich nach der Abstimmung.

Sobald das Ergebnis festgestellt ist, wird es «oni
Vorsitzenden verkündet.

Zwischen der Abstimmung und der Verlündnng darf
verhandelt, aber nicht beschlossen werden.

§ 4U. Bei allen Abstimnmugcn und Wahleil darf
jeder Abgeordnete mündlich erkläre», daß er fich der
Abstimmung enthalte.

Ferner darf jeder Abgeordnete spätestens am Tage
nach der Abstimmung eine kurze schriftliche Begründung
seiner Abstimmung einreichen, die nicht verlesen, aber
in den Sitzungsbericht <§ 44> aufgenommen wird.

Vorgeschlagene neue Fassung.
Fassung und
>,elhensolge
bei Fing«».

§35. Der Schlußsatz: „Namentliche
Abstimmung i st unzulü I si g"
gestriche ». <V e r gl. z 39)

Sonst unverändert.

36 unveräudert,

37 nnverändert.

wird

§ 38 nüveiändert.

§ 39, Abs. 1, 2, 3 und 4 unUerändert.

Teilung
der Finge.

Vorlesung
der Finge.

Form dei
Ab»

slimmmig.

Zahlung bei
Ltimmen.

Nnmenlllche
Ab»

sllmmuug.

Neuer Absatz5:
Namentliche Abstimmung ist nnzu»

lässig über:
<l> Ue b er w e isu » g an einen Auss ch » ß

<5 9>.
d) Sibungszeit nnd Tagesordnung

M 14. 15>,
e> Schließung der Sitzung <z 17>,
c!) Vertagung oder Schluß der Be>

sprechung <§ 32»,
e> Teilung der Frage <§ 35),
l> V eschlußfnssnng über den Vin>

spruch gegcu den Ordnungsruf
<8 2L>.

z 49 Nilveräildcrt,
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Jetzige Fassung.
Wahlen. § 41, Die vom P,L, Uorzunehmeudeu Wahlen er»

folgen, soweit nicht andere gesetzliche Vestimmnnssen be«
stehen, nach den Vorschriften der P,O,

Mhluß' z 42. Der P.L. ist beschlußfähig,wen,i mehr als die
!,'!,<»«„. ^.^^, ^^ ^.^ljcm Mitgliederzahl anwesend ist.

Vei Wahlen und Abstimmungen zählen Stimmen!»
Haltungen und ungültige Stimme« mit zur Feststellung
der Beschlußfähigkeit, nicht aber zur Vcrcchuung der
Mehrheit.

Vor einer Schtnßabstimmnng können 5 anwesende
Abgeordnete die Feststellung der Beschlußfähigkeitoder
Befthlnßnnfähigkeit «erlangen. Diese geschieht durch
Zähluug <tz 3«>. Sie unterbleibt, wen» der Eitzuugs»
uorstand über die Beschlußfähigkeiteinig ist.

Bei Neschlußuufähigleit hat der Nursitzeude die
Sitzung sofort aufzuheben und uur noch Zeit und
Tagesordnung der nächsten Sitznng zu verkünden.

Ergibt fich die Nefchlußnnfähigteit bei einer Ab»
stimuiuug oder einer Wahl, so wird in einer der nächsten
Sitzungen noch einmal abgestimmt oder gewählt. Ein
für die ergebnislose Abstimmung gestellter Autrag auf
namentliche Abstimmung bleibt iu Kraft.

8 43. Ueber jede Sitzung des P.L. wird eine Nieder»
dlc Tchimo. sllMfl angefertigt, welche namentlich die gefaßten Be<

' schlüsse uud das Ergebnis der Wahlen wiedergibt und
vom Vorsitzendenund zwei Beisitzernnnterzeichnet wird.

Die Niederschrift wird in der Regel in der nächst»
folgenden Sitzung znr Einsichtnahme ausgelegt; sie gilt,
wenn kein Einspruch erfolgt, als genehmigt und ist Uom
Vorfitzenden«nd den diensttueuden Beisitzern zu unter»
zeichneu. Ueber einen Einspruch entscheidet der P.L.
Die Niederschriftüber die letzte Sitzung der Tagung wird
von dem Vorsitzenden nnd den diensttueuden Beisitzer»
ohne Vorlage vollzogen.

Die Ausfertigung der Vefchlüfse besteht iu einen!
von dem Vorsteher des Landtagsbüros beglaubigte»
Auszug aus der Niederschrift.

Die Bestallungen für die vom P.L. gewählten Be<
amteu weiden uom Vorsitzende» nnd dem Landes»
hauptmann vollzogen.

Nieder»
schijst über

Eteno»
lliaplüicher

Nerichi,

Vorgeschlagene neue Fassung.
z 41. Die uom Provinziallandtllg

vorzunehmenden Wahlen erfolgen,
soweit nicht andere gesetzliche Ae>
stimmungeu bestehen, nach den Vor»
schriften der zz 23 bis 31 des Wahl»
gesetzes vom 7. Oktober 1925 uud der
auf Grund des z 27 dieses Gesetzes
beschlossenen Wahlordnung.

z 42 unuerändert.

z 44. Ueber jede Sitzung des P.L. wird eiu Wort»
licher Bericht uach der stenographischen Aufnahme an»
gefertigt.

Jeder Redner erhält eine Uebertraguug feiner Rede.
Ist sie bis zu der bei Zuseuduug angegebenen Zeit nicht
zurückgegeben,so wird Eiuuerständnis mit ihren: Inhalt
angenommen.

Es ist darauf zu achten, baß durch Aeudcruugeu in
der stenographischen Aufnahme der Sinn des Ge>
sprochenen nicht ueicindert wird. Wird eine Aenderung
beanstandet und ist eine Einigung mit dem Redner
nicht zn erreichen, so entscheidet der Vorsitzende.

Die stenographische Anfnahme und Uebertragnng
einer Rede darf vor ihrer Prüfung durch den Redner
ohne dessenZustimmung keinem andern als dem Vor»
sitzenden vorgelegt werden.

Die Sitzungsberichte werden den Abgeordneten zu»
gestellt.

Geichllft«» z 45. Die Ausschüssesind beschlußfähig,weuu min»
'"w'nab" Ostens die .Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

" " Sind bis zu dem bestimmten Zeitpunkt <510 Abs. 3>
noch nicht sämtliche Mitglieder eines Ausschusses be»
nannt, so kann ihn der Vorsitzende des Landtages trotz»
den, znsammenberufen. Fehle» i» diesem Falle der Vor»

§ 43 nnuerändert.

z 44 »»ueränbert.

45 unuerändert.
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Jetzige Fassung.
sitzende und sein Stellvertreter, so wählt der Ansfchnß
einstweilen einen Verfammlnngslciter aus den an»
»efenden Mitgliedern,

5 46, Der Ausschuß wählt eiueu Schriftführer und
einen stelluertretenden Schriftführer, welche für die
Niederschrift über die Verhandlungen und die Aus»
sertigung der Beschlüssesowie deren Abgabe an das
Landtagsbüro Sorge zn tragen haben.

Im übrigen regeln die Ausschüsseihren Geschäfts»
gang nach den Grundsätzen dieser Geschäftsordnung,

Der Vorsitzendeschlägt für die einzelnen zur Beratung
stehenden Gegenstände Berichterstatter für den P.L, vor.
Die Berichterstattung erfolgt mündlich, wenn nicht der
Ausfchuß oder der P,L, anders bestimmt hat.

§ 47, Bei Beratung von Ur»Anträgen kann einer
der Antragsteller mit beratender Stimme an den Ne>
rntungen im Ansschnßteilnehmen.

Der Ansschnßkann in geeigneten Fällen Abgeordnete
mit beratender Stimme zuziehen.

Der zlummisscir der Staatsregiernug und die zu
seiner Vertretung und Unterstützung abgeordneten
Staatsbeamten, der Vorsitzeude des P,A,, die mit der
Vertretung Uon Vorlagen des P,A, uon diesem ueauf»
tillgle» Berichterstatter, der Landeshauptmann und die
von ihm beauftragten Proviuzialbeamten tonnen mit
beratender Stimme an den Beratungen des Ans»
schusfes teilnehmen; fie find zu den Sitzungen einzu»
laden und jederzeit zu höreu.

Die Mitglieder des P,L, tonnen den Sitzungen als
Zuhörer beiwohnen, fofern nicht geheime Beratung be>
fchloffen worden ist,

z 48, Wenn der Beschluß eines AusschussesAuf»
Wendungen Uon Piovinzialmiitclu erforderlich macht,
die in den uom P,A, vorgelegten Haushaltsplänen oder
sonstigen Vorlagen für den betreffenden Zweck nicht
oder nicht in der erforderlichen Höhe umgesehen sind,
ober wenn er eine Verminderung der (Annahmen zur
Folge hat, so muß angegeben werden, wie die nicht
gedecktenBeträge oder der Ausfall aufgebracht werde,,
sollen.

Ein solcher Beschluß ist sofort dem Vorfitzenden des
P,A, uud dem Landeshauptmaun mitzuteilen, damit
der P,A, zu der Frage Stellung nehmen kann. Weiter
ist der Beschluß, tunlichst nach erfolgte! Stellungnahme
des P,»A,, in dem Ausschuh zu beraten, zn dessen Ge»
schüftsbeieichdie allgemeine Finanzuerwaltung gehört.
Der Vorsitzende dieses Ausfchnsscs kaun eine gemein»
fchaftliche Sitzung der beide,, Ausfchüffe anberaumen.
Wenn der Befchluß an den P.ü, gelangt, ist ihm über die
Stellungnahme der beiden Ausschüssezu berichten,

z 49, Bei der Beratung Uon Eingaben in den Aus»
fchüsseu lautet der Antrag des Ausschussesin der Regel
entweder:

»> die Eingabe dem P,A, zur Berücksichtigung, zur
Erwäguug oder als Material zu überweisen oder

l)> sie durch den Befchluß über einen anderen Gegen»
stand als erledigt zu erkläre,, oder

e> sie zurückzuweifenoder
ck> sie für ungeeignet znr Verhandlung im P,L. zu

erklären.
Im letztgenannten Falle wird der Antrag des Aus»

schusses dem P.L, mitgeteilt. Wenn 5 Abgeordnete die
Verhandlung verlangen, geht die Eingabe nochmals
an den Ausschußzur Prüfung uud zum Bericht, anderu»
Ms gilt der Antrag des Ansschnsses als genehmigt.
Eine sachliche Erörterung findet in beiden Fällen nicht
statt.

Vorgeschlagene neue Fassung.

§ 46 Abf, 1 niwerändert.

Im übrigen regelt fich
fchäftsgcing in deu Ausfchüs
den Grundfätzen diefer G
ordnun g,

Abs, 3 unverändert.

z 47 uuUerändert,

der Ge»
sen nach
eschcifts >

z 48 nnUeiändert, Finanz»
bcschtüü».

Z 49 unverändert. Elnaabcn.
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Jetzige Fassung. Vorgeschlagene neue Fassung.
Eisab bei § 5N, Die Abgeordneten erhalten
a„A^„ Ersatz der no t w e^n d i g e^u Varauslageu

U)w. und des nachweislich entgangenen
Verdienstes sowie der nachweislich
entstandenen V e r tr e tun gs ko st e n.

Anstelle des Ersatzes kann ein an»
gemessener Pansch satz gewährt wer.
den.

Ueber die erforderlichen N e st i m >
ninngen beschließt der Aeltestenrat.

Auslellun« z W, Zweifel über die Auslegung der Geschäfts. z 51. Nebenstehender z 50 in unveränderter Fassuug.
Geschäfts,vldnung entscheidet der Vorsitzende, er kann aber auch
oidmmll. eiue Entscheidung des P.ll. herbeifiihren oder die Frage

dem Geschnstsurdnungsansschusse vorlegen.

Augenoinmeu vom 63, und abgeändert vom 70. Nhei»
Nischen Provinziallandtag,

Nie vom 70. Rheinischen Provinziallandtag an,
2L./27. Januar 102« beschlosseneWahlordnung bleibt
unverändert! der Schlußsatz„V orste h ende Wa h l>
ordnung findet usw." fällt fort.

Ferner wird bei Beratung des Gegenstandes von dem Vorsitzendenfolgende Ergänzung des § 2
vorgeschlagen: Gleichzeitighat der Provinziallandtag zu bestimmen, welcher von den gewählten Stell¬
vertretern Stellvertreter im Sinne des 8 32 der Prouinzialordnnng sein soll.

Die S.P.D.-Fraktion stellt folgende Nbäuderuugsauträge:
1. § 11. Neuer Absatz 2, letzter Satz ist zu streichen.
2. z 11. Neuer Absatz 2, Satz 2 statt „ein Drittel" zn setzen „ein Viertel".
3. § 11. Absatz 3 wird das Wort in Zeile 2 „alsbald" durch das Wort „sofort" ersetzt.
Seitens der K.P.D.-Fraktiou werden folgende Nbänderungsanträgc gestellt:

1. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
8 11 der Geschäftsordnungbleibt in der bisherigen Form uud Auhalt unverändert bestehen.
1. Eventualautrag.

Der Provinziallaudtag wolle beschließen:
dein 8 11 wird als Absatz 2 folgende Bestimmung beigefügt:
„Bestehen Zweifel darüber, ob der Gegenstand einer Vorlage, einer Eingabe oder eines An»
träges zur Zustaudigkeitdes Provinziallandtags gehört, fo ist diese Frage dem Aeltestenrat vor»
znlcgen. Verneint'der Aeltestenrat die Zuständigkeitdes Provinziallandtags, so mnß er den
ablehnenden Beschluß mit V«, Mehrheit fassen. Dieser Veschlnß bedarf znr Inkrafttretnng einer
"/^ Mehrheit der abstimmenden Mitglieder des Provinziallandtags.

Die Minderheit hat das Recht, vor der Abstimmung im Provinziallandtag ihre gegen¬
teilige Auffassungüber die Iustäudigkcitsfrage durch einen Redner znm Ausdruck zn bringen".

II. Eventualautrag.
Der Proviuziallandtag wolle beschließe,::
In: vorgeschlagenenneuen Absatz 2 des tz 11 wird der Schlußsatz „Der Beschlußerfolgt in ein¬
facher Abstimmung ohne Erörterung" gestrichen.

III. Eventnalantrag.
Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der neue Absatz 2 des § 11 erhält folgcndeuZusatz: „Die Minderheit hat das Recht, vor der Ab¬
stimmung im Provinziallandtag ihre gcgente lige Ansfassnngüber die Znständigkeitsfragednrch
einen Redner zum Ausdruck zu briugcu".

2. Der Provinziallandtag wolle befchließen:
Im § 21 wird als Absatz 2 eingefügt:
„Auf Autrag ciuer Fraktion des Provinziallandtags müssen zu bestimmten Auträgeu lind Punkten
der Tagesordnung Vertreter der Bevölkerung gehört werden,"
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3. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Im 8 47 wird als Absatz 3 eingefügt:
„Ans Antrag einer Fraktion des Prouinziallandtaa.es müssen zn bestimmtenAnträgen nnd Punkten
der Tagesordnung Vertreter der Bevölkerung gehört werden."

4. Die im § 39 vorgeschlagene neue Fassung ist zu streichen.
' Am Lanfe der Aussprachewird von dein Berichterstatter des Gefchäftsordnnngsausfchussesanstelle

des Schlußsatzes des neueu Absatzes 2 im § 11 folgeuder Passus vorgeschlagen:
„Eine Erörterung ist uur im Nahmen der Gcschäftsordnungsbespiechnngzulässig."
Die von dem Berichterstatter vorgeschlageneneue Fassung der Geschäftsordnung unter Berück¬

sichtigung des zum § 2 gestellteu Zusatzautragesund seines Abänderungsantrages bezüglich des Schlnhsatzes
des »eucuAbsatzes2im §11 wird angenommen,jedochwird nach dem angenommenenAntrage derS,P.D.¬
Fraktion im § 11 Absatz 3 in Zeile 2 „alsbald" durch das Wort „sofort" ersetzt.Die übrigeil Anträge werden
abgelehnt. Da nach Ansicht der S.P.D.-undK.P.D.-Fraktion das Ergebnis der Abstimmungüber den Ab-
ändernngsantrag der S.P.D.-Fraktion zn §11 neuer Absatz2, Satz 2 (statt V^ist zu setzen'/») zweifelhaftist,
erfolgt ans Grund des Protestes des AbgeordnetenKnab Auszähluug der Stimmen durch die Abgeorduetcn
Haas nnd Mans mit dem Ergebnis, daß der Antrag der S.P.D.-Fraktiun abgelehnt ist.

Der Vorsitzende wird ermächtigt, die Tagesordnung für die uächste Sitzung, die morgen vormittag
9!4 Uhr beginnt, festzusetzen.

(Schluß der Sitzung 5 Uhr 35 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

Dr. Iarres. A. H n u ck. W. E l f e s.

Dritte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Stä'ndehauses zu Düsseldorf,

Mittwoch, den 24. März 1926.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung nm 9 Uhr 40 Minuten.
Die Protokolle der ersten nnd zweiten Sitzung liegen auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer für heute find die Abgeordneten I)r. Kirchner und Triebe!.
Das Verzeichnis der Ausschüsse ist auf die Plätze verteilt.
An Eingängen sind zu verzeichnen:

Zu lwciwciscu au dcuPnwluzinl»
ausschuh und dcn Fachausschuß:

1. Antrag des Abgeordneten Tenhaeff, betreffend Nicrsregulieruug, V
2. Antrag des Zentrums, betreffend Verteilung der Kraftfahrzeug-

steuer, I
3. Antrag des Zentrums zur Winzernot, V
4. 8 Anträge der S.P.D.-Fraktion, betreffend Fürsorgeerziehung, III.
Der Provinziallandtag nimmt sodann die Erkläruugeu der eiuzelneu Fraktionen nnd die weiteren

Erklärnngcn des Landeshauptmanns zu dem Haushaltsplan der Piovinzialvcrwaltuug nnd zn den sonstigen
Vorlagen entgegen. (Vergl. den stenographischenBericht.)

Im Laufe der Sitzung find noch folgende weitere Anträge eingegangen:
Iu übciwciscu au dcuPicwiuzinl«
ausschuß uud deu Fachausschuß:

1. Antrag der Arbeitsgemeinschaftzur Winzernot, V und I
2. Antrag der WirtschaftlichenVereinigung, betreffend Aufgabe der

Beteiliguug der Provinz am RWE., an den Westcrwaldbrüchenuud
der RhciuischcuWohnnngsfürsorgegesellschaft, I

3. Antrag der S.P.D.-Fraktion, betreffendExistenzgefährdnngder Ge¬
meinden im rheinischen Braunkohlengebiet infolge Nbbanes der
Vraunkohlenfelder, I
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Zu überweisen an deuPiovinzial»
llnsschuß und den Fachausschuh:

4. Antrag der S.P.D.-Fraktionauf Einrichtungeiner Abteilung an einer
Heil- und Pflegeanstalt für Kranke, die an den Folgen einer Gehirn¬
entzündung leiden, III

5. Antrag der WirtschaftlichenVereinigung, betreffend Weinsteuer und
Weinzölle, V

6. Anträge der K.P.D.-Fraktion:
3,) betreffend Niersregulierung, V und I
d) betreffend Kündigung des Mietvertragesmit dem katholischen

ErziehungsfürsorgevereinMaria-Veen über einen Teil der Anstalt
Glllkhausen, III

0) betreffend zinslose Kredite an die Winzergenossenschaften, V
6) betreffendDurchführungvon Maßnahmen zur Linderungder

Not in den Kreisen der kleinen Winzer, V
e) betreffend Erhöhung des Titels IV des Ausgabeetats der Arbeits¬

anstalt Brcmweiler, III
1) betreffend Streichung der Ausgaben für einen zweiten katholischen

Geistlichen in der ArbeitsanstaltBrauweiler, III
3) betreffend Erhöhung des Titels II Positionen 3, 4, 5 nnd 7 des

Haushaltsplanesder Fürsorge für Kriegsbeschädigteund Kriegs¬
hinterbliebene, III

K) betreffend Förderung des gemeinnützigenKlcinwohnuugsbaues, I
i) betreffendVeröffentlichungen des Landesarbeits-und Berufs¬

amts, I
K) betreffend Beiträge für die Kranken-, Invaliden- und Angestellten-

Versicherung der Arbeiter und Angestelltender Provinzial-
verwaltung, I

1) betreffendEntschließung zur bestehenden Reichsbeamtenbesoldungs-
und Nuhegehaltsordnung, I

m) betreffend Unterstützungdes Wegebaues in den Laudgemciuden
aus Anleihemitteln, IV und I

n) betreffend Uebernahme sämtlichermit der Ausgabe der Anleihe
verbundenen Bankgeschäftedurch die Landesbank, I

o) betreffend Fürstenabfindung, I
I>) Entschließungzur Wirtschaftsnot, I.

In dem zur Verteilung gekommenenVerzeichnisder Ausschüsse befindet sich ein Druckfehler. In
den Geschäftsordnungsausschußist gewählt der AbgeordneteDr. Hartmmm (Barmen), nicht Dr. Hartmann
(Remscheid).

Die Sitzungender Fachausschüssefinden morgen wie folgt statt:
I. Fachausschußum 9 Uhr in Zimmer 36,

II- ,, „ 9 „ „ „ 38,
III- .. .. 9'/2 ,. „ „ 6,

V. 9 3.
Eine halbe Stunde nach Schluß der Vollsitzung tritt derV. Fachansschuß zu einer Sitzung zusammen.
Die uächste Vollsitzung findet Freitag vormittag 11 Uhr statt.

(Schluß der Sitzung 3 Uhr 10 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. Dr. Kirchner, Osk. Triebe!.
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Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal des Ständehauses zu Düsseldorf,

Freitag, den 26. März 1926.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11 Uhr 45 Minuteu.
Die Niederschriftüber die letzte Plenarsitzung liegt auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer für die heutige Sitzung sind die Abgeordneten Dr. Kirchneruud Hauct.
Die Zeutrumsfraktiou hat mitgeteilt, daß anstelle des Abgeordneten Gcssinger der Abgeordnete

Nroich in den V. Fachausschußuud anstelle des Abgeordneten Heuser der AbgeordneteGessinger in den
Gcschäftsordnungsausschußeingetreten ist. Der Prouinziallandtag ist einverstanden.

Vor Eintritt iu die Tagesordnung gedenktder Vorsitzendedes Schachtunglückcs bei Oberhausen.
Er spricht den Hinterbliebenenuud den Verletztenherzlichstes Beileid des Prouinziallandtages au?. Die Ab¬
geordneten haben sich zu Ehren der Veruuglückteubou dcu Plätzen erhoben, was mit Dank festgestellt wird.

Au weitere« Eingängen ist zu uerzeichueu:
1. der Antrag der Fraktion der Arbeitsgemeinschaft,wonach als stellvertretendeMitglieder in den

Provinzialausschuß eintrete,: sollen:
Für Dr. Wesenfeld: Abg. Hartmann-Vcirmen anstelle des Abg. Steinmeycr,
für Frau Niedieck: Rektor Steinmeyer anstelle des Abg. Hartmann-Barmen.

Der Provinziallaudtag beschließt antragsgemäß.
2. Die Mitteilung der Fraktion der K.P.D., daß sie ihren Autrag, betreffend Küudiguug des Met»

Vertrages mit dem, katholischen ErziehungsfürsorgevereiuMaria-Vcen uud Veuutzuug der AnstaltGalthauseu
in ihren: ganzen Umfange als Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke, zurückgenommen hat.

3. Der Nutrag der S.P.D.-Fraktiou zu Nr. 15 der Tagesordnung, betreffend Nerücksichtigung
des Rheiu-Main-Verbllndes für Volksbildungin Frankfurt am Main bei der Verteilung der in: Etat zur
Förderung von Kuust uud Wisseuschaft bereitgestellte::Mittel. Der Antrag geht an den Provinzialausschuß
uud 1. Fachausschuß.

4. Der Autrag der K.P.D.-Fraktion, betreffend Verkaufdes Obstes au dcu Provinzialstraßen. Der
Antrag geht au deu Provinzialausschußund IV. Fachausschuß.

Der Aeltesteurat hat vorläufig davon Abstaud genommen, eine beschränkte Redezeit festzusetzen,
nimmt aber an, daß jede Fraktion freiwillig nicht länger als 10—15Minuteu zu den einzelnen Puukteu
der Tagesordnung reden wird.
1. Der Bericht des Proviuzialausschussesüber dieErgevuissederProviuzialverwaltuug

für das Rechuuugsjahr von: 1. April 1924 bis 31. März 1925 wird durch
Keuutnisnahme für erledigt erklärt.

2. Der Prouinziallandtag beschließt auf Autrag des I. Fachausschusses,deu H aush alts p lau
der Hauptverwaltung für das Rechuuugsjahr 1926 uuverändert auzuuehmen.

3. Der Prouinziallandtag befördert auf Vorschlag des Prouiuzialausschusses(Dructsacheu-Nr.6) uud des
I. Fachausschussesdeu Proviuzialbaurat Crescioli zum Landesbaurat und be>
schließt ferner,
1. daß die Anstclluugauf 12 Jahre, begiuneud mit dem 1. April 1926, erfolgt,
2. Landesbaurat Crescioli gehalten ist, sich bei der Zentralstelle nach Anorduuug des Laudeshaupt»

mauus, iusbesoudere auch uutcr eiucn: anderen Oberbeamten, welcher als Nbteilungsdirigent,
fuugiert, zu beschäftigen.

4. Der Prouinziallandtag befördert auf Vorschlag des Proviuzialausschusses(Drucksacheu-Nr, 7) und des
1. Fachausschussesdeu Üaud e s v er w altuugsr at Führend ach zum Landesrat
nnd beschließt ferner, daß
1. die Anstellungauf 12 Jahre, begiuuend mit den: 1. April 1926, erfolgt, unbeschadet der Vorschriften

über die Versetzung der Beamten in den Ruhestand infolge Erreichung der Altersgrenze;
2. Landesrat Föhrenbachgehalten ist, sich bei der Zentralstellenach Anordnung des Landeshauptmanns,

insbesondere auch unter einem anderen Oberbeamten, welcherals Abteiluugsdirigeut fuugiert, zu
beschäftigen.

uud des
Der Provinziallandtag beschließtnach den: Autrage des Proviuzialausschusses(Drucksachen-Nr.5)
des I. Fachausschusses uuter Genehmigungdes Beschlusses des Proviuzialausschussesvon: 25.Iannar1926
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die Versetzung des Landesobermedizinalrats Prof. Dr. Knepper in den
Ruhestand von: 1. Februar 1926 ab und setzt das jährliche Ruhegehalt auf 9264 Mark fest.

6. Aenderung der Reichsbeamte nbesoldungs- und Ruhegehalts»
o r d n u n g.

Die Entschließungder kommunistischen Fraktion lautet:
„Die bestehendeNeichs-Beamtenbesoldungs-uud Nuhegehaltsordnuug entspricht nicht den Forde¬

rungen des größten Teils der Beamtenschaftnnd Ruhegehaltsempfänger.
Die unteren Gehaltsgruppen, insbesondere von 1—5 und nnter Berücksichtigungder unteren

Steigerungsstufen entsprechen in keiner Weise den: zum Lebeu notwendigen Existenzminimnm.
Die höheren Gehaltsgruppen dagegen, insbesonderevon 10 aufwärts, geheu weit über das Existenzminimum
hinaus, sind also nicht nnr eine Ungerechtigkeitgegenüber den unteren Beamtengruppcn, sondern stellen
zu gleicher Zeit eine starke Belastung der Verwaltung und somit der Allgemeinheitdar.

Als berechtigtund dem Existenzminimumentsprechend,sind die mittleren Besoldungsgruppen an¬
zusehen.

Dasselbe Verhältnis, was sich bei der Besoldungsordnnng zeigt, ist auch bei der Ruhegehaltsordnung
zu verzeichnen,jedoch noch mit der Härte, daß die unteren Nuhcgehaltsgruppen nach ihrem Indenruhe-
standtreten verhältnismäßig noch schlechter stehen als im Dienstverhältnis.

Bereits in verschiedenen Tagungen des Provinziallandtages wurden Anträge gestellt, an die Reichs-
regierung betreffs Umgestaltung der Vesolduugs- und Ruhegehaltsordnung heranzutreten.

Der Provinziallandtag kann nicht unterlassen,auch in dieser Tagung auf die Ungerechtigkeit, unnötige
Belastung der Verwaltungen nnd der Allgemeinheithinzuweisen und tritt von neuem an die Reichsregieruug
heran, um sie aufzufordern, eine Aenderung der Vesolduugs-uud Ruhegehaltsorduuug mit dem Ziel, Be¬
seitigung der 13 Besoldungsgruppen und der Sondergruppen, Zusammenziehung derselben auf 7, Auf¬
besserung der unteren und Herabsetzung der höheren Gruppen, vorzunehmen."

Auf Antrag des 1. Fachausschusses wird Ablehnung dieser Entschließungbeschlossen.
7. Auf Antrag des I. Fachausschusses beschließt der Proviuziallaudtag die unveränderte Annahme

des Haushaltsplans über Ruhegehälter und Hinterbliebenenrenten für
das Rechnungsjahr 1926.

8. Beiträge für die Kranken-, Invaliden- und Angestelltenver¬
sicherung der Arbeiter, Angestellten nnd Beamten.

Der Provinziallandtag beschließt die Ablehnung des nachstehendenAntrages der kommunistischen
Fraktion:
„1. Der Arbeitnehmemnteil der Beiträge für die Kranken-, Invaliden- und Angestelltenveisicherungaller

in der Verwaltung und in den Anstalten der Provinz beschäftigten,versicherungspflichtigenArbeiter
und Angestellten übernimmt die Provinzialverwaltung.

2. Die zur Durchführung dieser Maßnahme erforderlichenMittel werden bei dem Einzel-Etat der be¬
treffenden Verwaltung bezw. Anstalt eingesetzt.

3. Die Beitragszuschüsseder Provinzialverwaltuug zur freiwilligen Kranken- und Invalidenversicherung
oder zur Ruhegehaltskassefür Angestelltebezw. Beamte werden von der Provinz nur für die Beamten
bis einschließlich Gehaltsgruppe IX übernommen und sinngemäß für die Angestelltenbis zur gleichen
Einkommensgrenze."

9. Gewährung von Ausweisen uud Freifahrkarteu zum Besuche von
Provinzilllan st alten.

Bei der Tagung des 70. RheinischenProvinziallandtags vom 26./27. Januar 1926 hat die kommu¬
nistische Fraktion folgende Anträge eingebracht:

„Der Provinziallandtag lvolle beschließen:
Alle Abgeordneten erhalten als Legitimation bei Besuchenvon Anstalten usw. im Gebiet der

Nheinprovinz besondere Ausweise ausgestellt."
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

Den Abgeordneten des Provinziallandtages wird für die Bahnen der Reichsbahngesellschaft
in: Gebiete der Nheinprovinz Freifahrkarte zur Verfügung gestellt."
„I. Eventualantmg zu vorstehendemUrantrag:

Abgeordnetedes Provinziallandtages, die in ihrer Eigenschaft als AbgeordneteEinrichtungen
und Anstaltender Rheinprovinz besuchen oder bei besonderenAnlässen zu ihrer Information Besichti¬
gungen vornehmen, erhalten die dadurch entstehendenFahrkostenerstattet."
„II. Eventulllantrag zu vorstehendemUrantrag:

Die Mitglieder des Provinzialausschussesund der ständigen Kommissionenerhalten für die
Bahnen der Neichsbahngesellschaft in: Gebiete der Nheinprovinz Freifahrkarte."
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Auf Vorschlagdes Provinzialausschusses(Drucksachen-Nr. 4) und des I. Fachausschusseswird Ab»
lehnung dieser Anträge beschlossen.

10. Uebernahme von Bürgschaften.
Der Provinziallandtag beschließt auf Antrag des Prouinzialausschusses(Drucksachen-Nr. 18) und des

I. Fachausschusses
1. den Bericht des Proviuzialausschusses,betreffend Uebernahme von Bürgschaftenanf Grund der dein

Provinzialausschuß durch den 69. Provinziallandtag erteilten Ermächtigung dnrch Kenntnisnahine
für erledigt zu erklären;

2. die Ueberschreitungder dem Provinzialausschußerteilten Ermächtigung um 20 000 Mark nachträglich
zu genehmigen,

3. den Provinzialausschußzu ermächtigen,im Rechnungsjahre 1926 erforderlichenfallsanstelledes Pro«
vinziallandtages Bürgschaftenbis zur Gesmnthöhevon 1 Million Goldmarkzu übernehmen.

11. Der Haushaltsplan für das Landes-Arbeits- und Berufscimt für
das Rechnungsjahr 1926 wird auf Vorschlag des I. Fachausschusses unverändert angenommen.

12. Veröffentlichungen des Landes-Arbeits» und Berufs« mts.
Die Entschließungder kommunistischen Fraktion lautet:
„In verschiedenen Berichten der Monate Februar und März 1926 bringt das Landes-Arbeits- und

Bernfsamt Ausführungen, die geeignetsind, die Gefühle nnd Auffassuugender Arbeiter aufs gröbste zu ver¬
letzen. Die Arbeiter der Rhcinprovinz erblicken darin eine einseitige Stellungnahme znguusten der be¬
sitzenden Klassen.

Der Provinziallandtag mißbilligt solche Verstößegegen die Interessen der Arbeiter.
Im übrigen ist der Provinziallandtag der Ansicht, daß sich das Landes-Arbeits- und Berufsmnt in

seinen Veröffentlichungenanf Angaben und Betrachtungen des Wirtschafts- und Arbeitsmarktesbeschränken
soll, aber alle wirtschaftlichen und politischenFolgerungenim Reichs- und Weltmaßstabeunterläßt, da amtliche
Trugschlüsse sehr leicht falsche Schritte in den betreffenden Bevölkerungsdichten hervorrufe,: können."

Auf Antrag des I. Fachausschusses wird Ueberweisungdieser Entschließungan den Verwaltuugsrat
des Landes-Arbeits- und Berufsamtes beschlossen.

13. Der Haushaltsplan für das Provinzialinstitut für Arbeits- und
Berufsforfchung für das Rechnungsjahr 1926 wird nach dem Antrage des I. Fachausschusses un¬
verändert angenommen.

14. Schaffung eines Pr u v inz ialw ohlf ahrtsamt es.
Die Fraktion S.P.D. beantragt:
„Der 68. RheinischeProvinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 26. Juni 1924 beschlossen, den

Antrag der sozialdemokratischen Fraktion auf Schaffung eines Provinzuüwohlfahrtsamtes den: Provinzial¬
ausschußzur weiteren Erledigung zu überweisen. Da bisher in der Angelegenheit nichts unternommen
worden ist, beantragt die Fraktion der S.P.D. erneut,

Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Provinzialverwaltnng möge zur Erzielung eines Höchstmaßes von Wohlfahrtsleistungenunter

Nerücksichtignng der vorhandenen Mittel überflüssigeBehördeuorgauisatiou nnd Doppelarbeit vermeiden
und deshalb eine Zusammenfassungihrer Arbeiten auf dein Gebiete des Wohlfahrtswesensin einen: Pro-
vinzialwohlfahrtsamtvornehmen. Das Provinzialwohlfahrtsamt hat gleichzeitig das arbeitsgemeinschastliche
Zusammenwirkenzwischen öffentlicher und privater Fürsorge gemäß z 5 Abs. 4 der Neichsuerordnungüber
die Fürsorgepflicht zu fördern."

Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des I. Fachausschusses Ablehnung dieses Antrages.'
(Um 1 Uhr 20 Minuten tritt Pause ein bis 2 Uhr 15 Minuten.)
Die Sitzung wird um 2 Uhr 25 Minuten wieder eröffnet.
Der Vorsitzende teilt zunächst mit, daß von der Fraktion der K.P.D. ein Antrag, betreffendAenderung

des Vertrages mit der Stadt Bonn bezüglich des Ankaufs der Wesendonk'schen Gemäldesammlung ein¬
gegangen ist, der mit der laufenden Nnnnner 18 der heutigen Tagesordnung zu verbinden ist, da der I. Fach¬
ausschuß bereits Stellung dazu genommen hat.

15. Der H a u s h a l t s p l a n für die F ö r d e r u n g v o n K u n st u n d W i s s e n s ch a f t für
das Rechnungsjahr 1926 wird in Uebereinstimmnngmit dem I. Fachausschußunverändert angenommen.

16. Der Provinziallandtag bewilligt ans Vorschlagdes Provinzialausschusses(Drucksacheu-Nr.13)
und des I. Fachausschusses aus Titel V, 1 des Haushaltsplans über die Förderung
von Kunst und Wissenschaftfür das Rechnungsjahr 1926 den Betrag von 164 000 NM. für die
in der Vorlage des ProviuzialausschussesangegebenenZwecke und unter den vom Landeshauptmann noch
näher festzusetzenden Bedingungen. Gleichzeitig wird der Provinzialausschuß ermächtigt, über den b.n
Titel V, 1 verbleibendenRestbetrag und über die Verwendung der etwa nicht zur Auszahlung kommenden



2« 71. Rhe inischerProvinziallandlag, Protokoll der 4. Sitzung am 26. März 1926.

Beihilfen in Verbindung mit dem unter Titel V, 2 des gleichen Haushalts vorgesehenenBetrage zu be-
schließen.

17. Der Haushaltsplan für die Pro v inzialmuseen für das Rechuungsjcchr 1926
wird nach dein Vorschlage des I. Fachausschusses unverändert angenommen.

18. Ankanf der W e s end o nk' sch en Gemäldesammlung.
Der Provinzialausschuß beantragt (Drucksachen-Nr.12):
„Der Provinziallandtag möge sich mit dem gemeinsammit der Stadt Bonn getätigten Anlauf der

im Proviuzialmnseum zu Boun uutcrgebrachtenWesendonk'schen Gemäldesammlungeinverstandenerklären
und den von den: Landeshauptmann mit Karl von Wesendonk und Freiherrn von Vissing, sowie mit der
Stadt Bonn dieserhalbabgeschlossenen Verträgen seine Genehmigung erteilen."

Der 1. Fachausschußschließt sich diesem Antrage an. Die Fraktion der K.P.D. stellt hierzn folgenden
Antrag:

„Der Herr Landeshauptmann wird beanftragt, im § 2 des Vertrages mit der Stadt Bonn, betreffend
Ankauf und Unterbringung der Wesendonk'schen Gemäldesammlnng einen Zusatz zu erwirken, der es der
Provinzialuerwaltnng ermöglicht,mit einem Teile der Bilder Wandcrausstellnngen innerhalb der Rhein»
Provinz zu veranstalten bezw. Ausstelluugenund Mufeen damit kurzfristig zu beschicken.

Welcher Teil der Gemäldesammlung für dieseu Zweck freigegebenwird, ist vor Beginn jedes neuen
Hmishaltsjähres zwischen der Provinzialuerwaltnng und der Stadt Bonn zu vereinbaren. Wird keine
Einignng erzielt, so entscheidet das Los.

Dem von: Provinzialansschuß beantragten Beschlnßentwurf erteilt der Proviuziallandtag d,e Ge¬
nehmigung in der Voraussetzung,daß vorstehendeBedingungen in dein Vertrage Aufnahme finden."

Der Provinziallandtag beschließt, den Antrag des I. Fachansschnsscs nnd den Absatz 1 des Antrages
der K.P.D.-Fraktion anzunehmen, den Absatz 2 und 3 des letzteren Antrages abzulehnen.

19. U n t e r st n tz u n g der Au t u r e nnstra ß e Nür b ur g - R in g.
Nach dem Antrage des Provinzialausschusscs(Drucksacheu-Nr.27) und des I. Fachausschusseser¬

mächtigt der Provinziallandtag den Provinzialansschuß, falls die Inlandsanleihe des Provinzialverbandes
den erstrebten Erfolg hat, aus' dieser Inlandsanleihe ein geringverzinslichesDarlehen bis zu 450 000 RM.
au den Kreis Adenau zu gewähren. Ueber Zinssatz uud Tilgungsraten soll der Provinzialausschnßbestimmen.
Voran?setznngfür die Darle',ensgewähr:mg ist, daß im Falle der Darlchensgewährung die Vollendung des
Unternehmens sichergestellt ist und ferner, daß ausreichende Garantien für die Verzinsung und Tilgung
des Provinzialdarlehens gegeben werden.

20. Der H aush altsp l au für gewerbliche Zwecke für das Nechuuugsjahr 1926
wird auf Vorschlag des I. Fachausschusses unverändert angenommen.

21. Maßnahmen der H o ch w a sserh ilf e nnd des Ho ch w a ss er s ch utz e s.
Der Provinziallandtag nimmt in Uebereinstimmung mit dem Provinzialansschuß (Drucksachen-

Nr. 24) nnd dem I. Fachausschußvon dem Bericht des Provinzialausschusscsüber die Maßnahmen des
Hochwasserschutzesund der Hochwasserhilfe Kenntnis und stellt mit Befriedigung fest, daß z. Zt. nnter dein
Eindruck der großen Hochwasserkatastrophe des Januars 1926 die Staatsregieruug erustlich um zukünftigen
Hochwasserschutzbemüht ist. Der Provinziallandtag hofft, daß diese Bemühnngen anch in Zuknnft, wenn
sich der Eindruck der Natastruphe mehr verwischt hat, unvermindert anhalten werden, um ähulicheuKata¬
strophe,:vorzubeugen. Betreffs der Hochwasserhilfe gibt der Provinziallandtag der bestimmtenErwartung
Ausdruck, daß, wenn die Prüfung der Schade,: des letzten Hochwassers demnächst beendet ist, der Staat die
angefangene Hilfsaktion für die Geschädigtennunmehr baldigstdurchführt uud daß dabei über die bisher
zur Auszahluug gelangten durchaus unzureichendenMittel weit hinaus gegangen wird.

Der von der Fraktion der Wirtschaftlichen Vereinigung gestellte Autrag mit dem Wortlaut:
„Die endgültigeAbschätzung der Hochwasserschäden und deren Nachprüfung wird nach dein vor¬

liegendenBericht des Provinzialausschnssesvoraussichtlich an: 1. April 1926 abgcschlosseusein. Infolge¬
dessen wird mit der Verteilung der Hilfsgelder,deren Bereilstellnng in der vorgesehenen Höhe in vollen:
Umfange noch nicht feststeht, erst nach den: 1. April d. Is. begonnen werden können. Inzwischen leiden
zahlreicheHochwassergeschädigte bitterste Nut. Um den: allergrößten Elend abzuhelfen,haben daher
einzelne Städte, wie z. V. die Stadt Köln begonnen, an die an: schwersten Betroffenen Hilfsgclder
vorschußweise zu zahle,:. Die meisten anderen Städte sind aber wegen ihrer angenblicklichen
wirtschaftlichenLage nicht imstande, dieses Beispiel nachzuahmen. Um diesen: Znstand ungerecht
scheinender Ungleichheitabzuhelfeu, beantragen die unterzeichueteuMitglieder der Fraktion der Wirt¬
schaftlichen Vereinigung, der Provinziallandtag wolle beschließen, die für die Aenderung des Provinzial-
Wappens, fowie die für den beabsichtigtenAnkauf der von Wesendonk'schen und von Bijsing'schcn
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Gemäldesammlungen vorgesehenenBeträge ausschließlich und ungesäumt für die schleunigste Aus¬
zahlung von Hilfsgeldern an die Hochwassergeschädigten zu verwenden",

wird auf Vorschlagdes I. Fachausschussesabgelehnt.
22. Der Haushaltsplan für die Besoldung und anderen persönlichen

Ausgaben der Provinzialbeamtcn bei der Landesversicherungsanstalt
der Rheinprovinz für das Kalenderjahr 1926 wird auf Vorschlag des I. Fachausschusses unverändert an»
genommen.

23. Der Provinziallandtag beschließt auf Antrag des I. Fachausschussesunveränderte Annahme
des Haushaltsplans für die Verwaltungskosten des Genossenschafts.
Vorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgen ossenschaft
für das Kalenderjahr 1926.

24. Der Haushaltsplan für die Verwaltnngskosten der Provinzral-
Feuerversicherungsanstaltder Nheinprovinzfür das Kalenderjahr1926 wird nach dein Antrage
des I. Fachausschussesunverändert angenommen.

Der Provinziallandtag genehmigt aus Vorschlag des Provinzialausschusses(Drucksachen°Nr. 11) und
des I. Fachausschussesden nachstehendenNachtrag zur Sahung der
der Rheinprovinz und ermächtigt den Provinzialausschuß, etwaige Aenderungen, von denen der Herr
Minister des Innern die Genehmigung des Nachtrages abhängig machen sollte, zu beschließen.

Nachtrag zur Satzung der Provinzial-Feu «^Versicherungsanstalt
der Rheinprovinz.

§1.
Die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltder Nheinprovinz nimmt auf Beschluß des Prouinzial'

ausschusses und mit Genehmigung des Ministeriums des Innern gemäß § 1 Abs. 6 der Satzung den Betrieb
der Hagelversicherungauf.

Die Hagelversicherungwird in einer von der Feuerversicherunggetrennten Versicherungsgemein'
schaft betrieben.

Für die besonders eingerichteteHagelversichcrnngs-Abteilungist eine Sicherheitsrücklagezu bilden,
welche von dem sonstigen Vermögen der Anstalt getrennt zn verwalten ist. Dieser Rücklage sind die sämtlichen
Ueberschüsse jedes Geschäftsjahres zuzuführen.

Die erforderlichen Betriebsmittel hat die Anstalt gegen Vergütung der ihr dadurch entgehenden
oder erwachsendenZinsen vorzuschießen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2.

Soweit in diesem Satzungs-Nachtragenichts anderes bestimmt ist, sind die Bestimmungender Satzung
auch auf die Hagelversicherungsinngemäß anzuwenden.

Im übrigen werden die Versicheruugsverhältnissedurch allgemeine Versicherungsbedingungen
geregelt.

§3.
Die unmittelbare Verwaltung im Sinne dieses Satznngs-Nachtragesund der Allgemeinen Hagel«

versicherungsbedingungenwird von dem. Generaldirektor der Provinzml-Feuervcrsicherungsanstalt der
Rheinprovinz geführt.

8 4.
Zur Beratung des Generaldirektors in landwirtschaftlichenAngelegenheiten,insbesonderein Fragen

der Hagelversicherungwird ein landwirtschaftlicherBeirat gebildet,der aus hüchsteus 6 Mitgliedern besteht,
die von der Landwirtschaftskammerder Rheinprovinz ans den Versichertender Anstalt oder den Beamten
der Kammer ernannt werden. An der Hagelversicherungist dieser Beirat namentlich vor der Entscheidung
des Verwllltungsrates über Beschwerdengegen Verfügungen des Generaldirektorsund vor der Festsetzung
einer Nachzahlunggemäß § 7 Abs. 1 der Allgemeinen Versicheruugsbedingungcnzu hören.

26. Der Provinziallandtag beschließt nach dein Vorschlagedes I. Fachausschusses,den Haus¬
haltsplan für die Verwaltungskosten der Provinzial-Lebensversiche»
rungsanstalt der Rheinprovinz für das Kalenderjahr 1926 unverändert anzunehmen.

27. Gefährdung der Gemeiuden im rheinischen Braunkohlengebiet
durch den rapiden Abbau der Brauniohlenfelder.

Der Antrag der sozialdemokratischenFraktion lautet:
„Der immer stärker werdenderapide Abbau der Vraunkohlenfelderin: rheinischen Brauntohlengebiet

hat nicht nur allein zu außerordeutlichen Schäden an Eigentum und Gesundheit der Bewohner geführt,
sondern gefährdet nunmehr auch die Existenzganzer Gemeinden dieses Gebietes.
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Der Prouinziallandtag wolle beschließen, die ProUinzialUcrwaltuugzu beauftragen, sich mit dein
Oberpräsidcnten uud den in Frage kommendenGemeinden umgehend in Verbindung zu setzen, um ge¬
meinsam zu prüfen, wie es möglich ist, durch Umsiedlung, schärfererAuweudung der bestehendenoder
Schaffung neuer gesetzlicher Vorschriften den untergehenden Gemeinden zu helfcu.

Den: nächsten Prouinziallandtag ist über das Ergebnis zu berichten."
Ruf Vorschlagdes I. Fachausschussesbeschließt der Prouinziallandtag Annahme dieses Antrages

mit der Maßgabe, daß in Absatz 2 das Wort „umgehend" in „alsbald" abgeändert wird.
28. Verlängerung des Preußischen Gesetzes zur Linderuug der

Notlage der Rheinisch eu Notare vom 2. Januar 1924.
Der Verein für das Notariat in Rheinpreußen bittet den Landtag in einer Eingabe, bei der Staats-

regicrung darauf hinwirken zu wollen, daß das Gesetz zur Liuderuug der Notlage der RheinischenNotare
Uom 2. Januar 1924 bis zum Ablauf des Jahres 1929 verlängert wird.

Auf Vorschlag des I.Fachausschusses beschließtder Prouinziallandtag, diese Petition au deu Prouinzml-
ausschußzur Erledigung zu überweisen.

29. Antrag des Gemeinderats UonVeuel auf Uebernahme der durch
die Besatznng, den Rhein- und Ruhr kämpf nnd die S ep arat ist e nh err-
schaft entstandenen Lasten auf das Reich.

Der Bürgermeister von Beuel übersendet mit Schreiben vom 1. März 1926 einen Gemeinderats-
beschluß, betreffend Antrag auf Uebernahme der durch die Besatzung, den Rhein- und Ruhrkampf und
die SeparatistenherrschaftentstandenenLasten auf das Reich, mit der Bitte um Kenntnisnahme und Herbei¬
führung eines Beschlusses, in welchem die bestimmteErwartung zum Ausdruck gebrachtwird, daß die frag¬
licheil Kosten auf das Reich übernommen werden.

Nach den: Antrage des I. Fachausschussesbeschließt der Prouinziallandtag, den Antrag an den
Pruvinzialausschnß zur Weitergabe an die Staatsregicrung als Material zu überweisen.

30. Selbständigkeit der Stadt Gräfrath.
Der Industriellerem Gräfrath übersendet eine in der Frage der Eingemeindung der Stadt Gräfrath

nach Solingen einstimmiggefaßte Entschließung der desIndustrie-
vercins Gräfrath mit der Bitte, nach Kräften dafür eintreten zu wollen, daß die Selbständigkeitder Stadt
Gräfrath erhalten bleibt. Ans Vorschlagdes I. Fachausschusseswird Uebcrweisungdieser Entschließung
an den Provinzialausschuß zur Erledigung beschlossen.

31. Ausweisung der Stadt Düreu aus dem Landkreise Düren.
Der Autrag des Provinziallandtagsabgeordneten Bongartz u. a. lautet:
„Der Kreistag des Kreises Düreu hat sich in seiner Sitzung vom 22. März 1926 damit einverstanden

erklärt, daß die Stadt Düren aus dem Kreisverbande ausscheidensolle.
Da die Vermögeusauscinandersetzungbis zur Tagung des Provinziallandtags am 23. März nicht

mehr beendigt werden konnte, von beiden Seiten aber allergrößter Wert darauf gelegt wird, daß die Aus¬
scheidung der Stadt aus dem Kreise möglichst bald vollzogenwird, so stellen wir hiermit den Antrag:

Der Prouinziallandtag „löge eine gegebenenfalls nötige Anhörung des ProUinziallandtags auf den
PruUinzialansschnßübertragen und diesen ermächtigen, ein von der Staatsregierung etwa gefordertes
Gutachten zu geben.

Zur Begründung des Antrages wird folgendes angeführt:
Die Flächengröße des Stadtgebietes Düren beträgt rnnd 1768 Im, die Einwohnerzahl der Vtadt

nach der letzteil Volkszählungrund 38 000. Düren ist mit allen Einrichtungen einer größeren Mittelstadt
versehen. Es sind in der Stadt vorhanden: 8 große, voll ausgebaute Volksschulsysteme, gewerbliche Be¬
rufsschule,kaufmännische Berufsschule,städtische Handelsschulemit hauptamtlichen Lehrkräften, friewilllge
Zeichenschulc, städt. Lhzeummit Oberlyzeum, Gyiilnasiunliint^tealpcogynluaslum, Reformiealgymnasmm
mit Realschule, kath. Lyzeum, städtische Volkshochschule, Stadttheater, Museum, Stadtbücherei, Volks-
lcsehalle,städtische Sparkasse,Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke,Schlachthof,Chemisches Untersnchuugs-
amt, Badeanstalten, Fuhrpark, Entwässerungsaulage uud Rieselfelder, Feuerwehr, Rittergut Vurgau
mit städtischer Waldschule,Stadtforst, Säugliugsheim, Krankenanstalten, große Wohlfahrtsstiftnngen und
ausgedehnte städtische .Weinhaussiedlungen. Im Stadtgebiet liegeu die RheinischeProvinzial- Heil- und
Pflegeanstalt mit 600 Krauten und ca. 200 Beamten uud Augestellten,die katholisch-rheinische Prouinzial-
blnideunuterrichtsaustalt mit Blindenwerkstätte uud Ännaheim, Blindenasyl für Erwachsene sowie das
Provinzialblindenheim.

In Düren haben ihren Sitz zahlreiche Reichs- und Staatsbehörden uud Banken. Ferner:
1. Vereinigte Indu st rieverbände Düren, Euskirchen, Iülich, Sch leiden,

denen folgende Unterverbände angeschlossen sind:
ll) Vereinigung der Industriellen von Düren uud Umgegend e. V.,
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d) Industrieverband für den Bezirk Euskirchen e. V. mit folgenden Unterverbänden:
1. Arbeitgeberverband der Textilindustrie von Euskirchenund Umgegend, e. V.,
2. Arbeitgeberverband der Keramischen Industrie von Euskirchen,

o) Industrieverband Kreis Änlich, e. V.,
ci) „ des Kreises Schleiden, e. V.,
e) Arbeitgeberverband der Noh- und Weißzuckerfabrikeu für das WirtschaftsgebietErst/Nur.

2. Vereinigung der Industriellen von Düren uud Umgegend, e. V.
Diesem Spitzenverband sind folgende Unterverbände angeschlofsen:

ll) Arbeitgeberverband der Metallindustrie vou Düren und Umgegend, e. V.,
d) Gruppe II», : Papiererzeugeude Industrie,
o) Arbeitgeberverband der papierverarbeitenden Industrie von Düren und Umgegend, e. V.,
ä) Textilarbeitgeberverband für Düren und Umgegend, e. V.,
e) Nrbeitgeberverband von Düren und Umgegend, e. V.

3. Mittel standst) aus Düren als gemeinsame Verwaltungsstelle des
gesamten Handwerks uud der vereinigten Kaufmannsschaft für
Stadt nnd Kreis Düren.

Diesen Arbeitgeberverbänden stehen die einschlägigenNrbeitnchmervcrbäudc gegenüber, die der
Parteiangehörigkeit entsprechende selbständige Verwaltungen uud Geschäftsstelleuuutcrhalleu.

Dürens Bedeutung im Wirtschaftslebensteht in keinem Verhältnis zn seiner Einwohnerzahl als
Mittelstadt. Die Dürener Tuch°, Papier-, Teppich- und Metallfabriken haben Weltruf.

Es siud im Dürener Wirtschaftsgebiet vorhanden:
34 Betriebe der Metallindustrie,
25 „ „ Papiererzeugung,
25 „ „ Papiervcrarbeitung,
12 „ „ Textilindustrie,
34 „ verschiedenerGattungen.

130 Betriebe.
Die Stadt Düren ist wichtigerEisenbahnknoteupunktund Sitz eines Eisenbahnbetriebscuntes,eines

Eisenbahnverkehrsamtesmit inehr als 2000 Bemnten und Arbeitern. Die Zahl des Dienstpersonalsbei der
Eisenbahn wird noch um ein beträchtlichessteigen, wenn der noch im Bau begriffene Vorlmhnhof Düren
(Umschlagbahnhof) in Betrieb genommen wird. Seit einem Jahre ist Düren auch Sitz der Düren-Aachener-
Verkehrs-Gesellschaft, die mit mehr als 20 Fahrzeugen den Personen- nnd den Stückgüter»crkehrvon Düren
in die ganze Umgebung ausübt. Die baulicheEntwicklungder Stadt hat durch ihre bedeutende Industrie
große Fortschritte gemacht und wird in moderner Weise weiter betrieben.

Die Zahl der städtischen Beamten uud Nngestcllteubeträgt ruud 300. Die Beamtenschaft ist in allen
Gruppen derart geschult, daß sie deu Aufforderungender Verwaltung einer kreisfreienStadt in jeder Be¬
ziehung gewachsen ist. Die städtische Verwaltnng ist schon jetzt mit fast allen Selbstverwaltuugs- uud Auf-
tragsangelegenheiten ausgestattet. Die Errichtung eines eigenen Versichernngsamtes wie auch die evtl.
Errichtung eines eigenen Kanfmanns- uud Gewerbegcrichtsbietet keinerlei Schwierigkeiten. Einen eigenen
staatlichen Kreisarzt würde die Stadt voraussichtlich uoch uicht benötigen. Der jetzige Kreisarzt könnte
für Stadt- und Landkreis Düren bestellt werden.

Der Haushaltsplan der Stadt Düren von 1925 schloß in Einnahme nnd Ausgabe mit je 6 882 000
Mark ab. An indirekten Gemeindestcueru waren im Jahre 1925 veranlagt 227 800 Mark, an direkten
Steuern 970 000 Mark, an Ueberweisuugcuaus Neichssteuern usw. 1155 000 Mark, insgesamt aus Steuern
und Abgaben 2 353 800 Mark. Der Haushaltsplan der städtischen Betriebe schließt in Einnahme und Aus¬
gabe mit 2 151 760 Mark, des Stadtwohlfahrtsamts mit 1 074 000.

Hiernach dürften besondere Verhältnisse vorliegen, die das Ausscheidenaus dem Kreisverbande
rechtfertigen, zumal feststeht, daß die Stadt Düren die erforderlicheGröße und Leistungsfähigkeitbesitzt,
einen eigenen Stadtkreis zu bilden.

Das Ausscheidender Stadt wird die Leistungsfähigkeitdes Restkreises nicht beeinträchtigen. Der
jetzige Kreis Düren wird aus 88 Landgemeinden,die zu 24 Landbürgcrmeistereienzusammengezogensind,
sowie der Stadt Düren gebildet. Neuerdings ist die bisherigeLandgemeindeNideggen znr Stadt erhoben.
Der jetzige Kreis Düren hat eine Gebietsflächevon 56 232,67 Im mit einer Einwohnerzahl nach der letzten
Volkszählungvou ruud 116 000. Demnach behält der Nestkreisbei Ausscheide»der Stadt Düreu eiue
Gebietsflächevon 54 464 na mit rund 78 000 Einwohueru. Die Belastung der Stadt durch Kreisabgaben
betrug im Rechnungsjahre1924: 268 843,12 Mark, im Rechnungsjahre1925: 385 000 Mark. Die Leistungen
des Kreises als Bezirksfürsorgeverbandan die Stadt und der auf die Stadt cutfalleude Anteil an der
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Proviuzialumlage decken sich mit den Beträgen, welche die Stadt als Umlage an den Kreis zahlt. Die Aus¬
einandersetzung über das Kreisvermögenwird sich u, E. ohne Schwierigkeitenerledigenlassen, zumal Stadt-
uud Kreisverwaltung sich darüber einig sind, daß die Auseinandersetzungauf der Grundlage eiues Sach-
uerständigengntachtenserfolgen soll, welches gemeinsamvon den Geschäftsführerndes Reichsstädtebundes,
Dr. Haeckel und des Preußischen Landkreistages Landrat a. D. Konstantin, abgegeben werden soll. Am
Falle des Anseinandcrgehens der Ansichtender beiden Gutachter ist ein Dritter hinzuzuziehen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Düren hat am 20. März 1925 einstimmigbeschlossen,
das Ausscheiden aus dem Landkreise Düren und die Bildung eines eigenen Kreisverlmndes,Stadtkreises,
auf Grnnd der Bestimmungendes 8 4 Abs. 3—5 der Kreisordnuug für die Rheinprovinz vom 30. Mai 1887
zu beantragen. Demgemäß ist am 7. Dezember 1925 au den Landrat des Kreises und Vorsitzendendes
Krcisausschusses Hierselbstein dahingehenderAntrag gestellt worden. Der Kreisausschußdes Kreises Düren
hat in seiner Sitzung vom 26. Februar ds. Is. einstimmigbeschlossen,dem Antrage der Stadt Düren statt«
zugeben. Der Kreistag ist diesen; Beschlusse am 22. März 1926 beigetretcn.

Gemäß 8 4 Absatz 3—5 der Kreisordnuug für die Nheiuprovinz von: 30. Mai 1887 kann nach An¬
hörung des Pruvinziallandtages auch Städten von geringererEinwohnerzahlals 40 000 auf Grund besonderer
Verhältnissedas Ausscheiden aus dem bisherigen nnd die Bildung eines eigenen Kreisverbandes gestattet
werden. Gemäß 8 4 Abs. 4 a. a. O. ist zuvor eiue Auseinandersetzungdarüber zu treffen, welchen Anteil
die ausscheidendeStadt an dem gemeinsamen Aktiv- und Passivvermögen des bisherigen Kreises sowie
etwa an fortdauernden Leistungenzu gemeinsamenZwecken der beiden neuen Kreise zu übernehmen hat."

Auf Antrag des I. Fachausschnsseswird unveränderte Annahme beschlossen.
32. Aufgabe der Beteiligung des Provinzialverbandes am R.-W.E.,

an den Westerwaldbrüchen A.-G. nnd an der Rheinischen Wohnungs -
fürsorgegesellschaft m. b. H.

Die Fraktion der Wirtschaftlichen Vereinigung beantragt:
„Der Provinziallandtag »volle beschließen:
Der Provinzilllausschuß wird beauftragt, die Beteiligung der Provinz

1. am Rheiniscy-WestfälischenElektrizitätswerk,
2. an den Westerwaldbrüchen A.-G.,
3. an der RheinischenWohnungsfürsorgegesellschaftm. b. H.

Die dadurch freiwerdenden Mittel werden nach näherer Bestimmung durch den Pruvinzialausschuß
für Zwecke der Provinzialstraßenverwaltung verwandt."

InUebereinstimmnng mit dem I. Fachansschuß beschließt der Provinziallandtag,denAntrag abzulehnen.
33. Der Haushaltsplan über die Taubstummenanstalten und der Haushaltsplan

des Taubstummenheims Euskirchen für das Rechuuugsjahr 1926 werden unverändert angenommen.
34. Der Haushaltsplau über das Blindenwesen für das Rechnungsjahr 1926

wird nach den: Vorschlage des II. Fachausschussesunverändert angenommen.
35. Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlage des II. Fachausschusses,den Haus-

haltsplan über das Hebammenwesen für das Rechnungsjahr1926 unverändert anzunehmen.
36. Erholungskur für schulpflichtige Fürsorgezüglinge.
Zu

1. deni Antrag der fozialdemokratischenFraktion,
für alle schulpflichtigen Fürsorgezöglingesofort nach der Ueberweisungin die Fürsorgeerziehung eine
sechswöchige Erholungskur durchzuführen,abgesehenvon den Kindern, bei denen der Arzt eine solche
Kur nicht für erforderlich hält;

2. deni Antrag der kommunistischen Fraktion,
für alle fchulpflichtigen Fürsorgezöglingesofort nach der Ueberweisungin die Fürsorgeerziehung eine
sechswöchigeErholungskur durchzuführen,

schlägt der II. Fachausschußfolgeude Beschlußfassungvor (Drucksachen-Nr. 29):
,Der Provinziallandtag wolle den Antrag der S.P.D. durch die Mahnahmen der Verwaltung

als erledigt ansehen und gleichzeitigauch deu Autrag der kommunistischen Fraktion ablehnen."
Der Provinziallandtag erhebt den Antrag des II. Fachausschusseszum Beschluß.
37. Besetzung zweier Veamtenstellen bei der Fürsorgeerziehung

mit Personen aus deu Gewerkschaften.
Die sozialdemokratischeFraktion beantragt (Drncksachen-Nr.30):
„Der Provinziallandtag »volle beschließen, von den freien nnd christlichen Gewerkschaften2 Beamte

in etatsmäßige Stellen einznsctzen. Die Beamten müssen Erfahrung besitzen auf deu Gebieten der Be¬
rufsberatung, des Arbeitsmarktes uud wirtschaftlichenBetriebsführung. Ihre Aufgabe ist, d,e Arbeits-
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ausbildung der Zöglinge in den Anstalten zu fördern und zu überwachen sowie die Neberleitung in einen
freien Beruf bei der Entlassungunter möglichster Berücksichtigung der Wünsche der Eltern und der Zöglinge
herbeizuführen. Geschäfts-uud Zentralstelle können sich der Mithilfe dieser beiden Beamten bedienen."

In Uebereinstimmungmit dem II. Fachausschußbeschließt der Provinziallandtag Ablehnuug dieses
Antrages.

38. Beaufsichtigung der Fürsorgezöglinge durch die Jugendämter.
Die sozillldemokratische Fraktion beantragt (Drucksach en°Nr. 31):
„Um den gesetzlichen Bestimmungen des Neichs-Iugendwohlfahrtsgesetzesim Sinne der Zwcck-

bestimmung der Jugendämter Nechnuug zu tragen, beantragen wir, dem katholischen und evangelischen
Erziehungsvereindie Aufsicht über die Fürsorgezöglingezu entziehenuud den Abs. 1 des § 8 der Anweisung
des RheinischenProviuzialverbandes über Ausführung der Fürsorgeerziehung wie folgt zu fassen:

Die Beaufsichtignng der untergebrachten Zöglinge erfolgt durch den Landeshauptmann, der sich
zu diesem Zweck der Jugendämter zu bedienen hat. Die Iugeudämter können im Einverständnis
mit dem Landeshauptmann mit der Beaufsichtigungder Zöglinge sowohl ihre eigenen Organe, als auch
besondere Fürsorger betrauen. Nebenher kann der Landeshauptmann die Beaufsichtigungdurch von ihm
angestellte Fürsorgeerziehnngsinspeitoren ausübeu lassen."

Auf Vorschlagdes II. Fachausschusseswird Ablehuuug dieses Antrages beschlossen.
39. Die kommunistische Fraktion stellt zur Fürsorgeerziehung

folgende Anträge (Drucksachen-Nr.32):
„1. Die Unterbringung fürsorgeerziehungsbedürftigerMinderjähriger in privaten Fürsorgeanstaltcn ist

einzustellen. Diese privaten Anstalten sind möglichst umgehend in den Besitz uud die Verwaltung der
Proviuz zu briugen.

2. Die hilfsbedürftigenJugendlichen sind möglichst im Bereichdes für sie zuständigenJugendamtes unter¬
zubringen. Bei Unterbringung außerhalb des Bezirks des Iugeudmntes liegt die Verantwortung für
den Minderjährigen weiter dein fürsorgepflichtigcn Iugeudamt ob.

3. Körperlichuud geistig erkrankteMinderjährige werden in besonderen Fürsorgeheimen untergebracht.
4. Die Fürsorgeheime siud zu sozialen Arbeitsschulenauszugestalten. Die Schüler uud Schülerinnen sind

möglichst koedukativ im Geiste gesellschaftlicher Solidarität zu erzieheu und in allen Fragen der Ver-
waltuug, der Disziplin uud des Unterrichts zu weitgehendsterSelbst«crwaltuug heranznziehen. Der
Arbeitsunterricht und die Berufsausbildung sind unter Förderung der mannigfachen Begabung im
Hinblick auf gesellschaftlichnotwendige Arbeit zu erteilen. Beim Ärbeitsunterricht kann an Stelle der
Erziehung in Heimen berufliche Arbeitsgemeinschaftin: Auschluß au Lehrwerkstätteoder Betrieb treten.

5. Bei gewerblichenArbeitsleistungenist tariflicher Lohn zu zahlen. Kinder unter 14 Jahren dürfen mit
gewerblichen Arbeiten nicht beschäftigt werden.

6. Die Verpflegung und Bekleidung muß gut uud ausreichend sein.
7. Die Lehrer und Angestelltender Fürsorgeheime müssen besonders pädagogischbefähigt uud geschult

uud iu der Jugendbewegung erfahren sein. In jedem Heim muß mindestens ein Arzt oder Aerztin
Haupt» oder nebenamtlichangestelltsein. Die Leitung des Heimes ist stets einen: besondersbefähigten
Pädagogen zu übertragen.

8. In allen Heimen sind Schülerräte einzusetzen.
9. Strafen dürfen nur mit Zustimmung der Schülerräte verhängt werden. Prügelstrafen, Haftstrafcn,

sowie Kostentziehuugsiud unzulässig, ebenso Entziehung der Arbeit als Strafmittel.
10. Die Schüler dürfen Briefwechselführen und den Besuch von Angehörigen und Pakete empfangen.

Die Regelung erfolgt im Einvernehmen mit den Schülcrräten.
11. Fürsorgehenne uuterliegen neben der Aufsicht durch die Jugendämter der Kontrolle durch das Gewerk»

schaftskartell (Gewerkschaftskartelle)des uächstliegeudenOrtes.
F a m i l i e n p f l e g e.

1. Solveit hilfsbedürftige Minderjährige in Fcnnilienpflege untergebracht siud, müssen sie mindestens
einmal wöchentlich durch Beauftragte des uächst gelegenen Jugendamtes besuchtwerden.

2. Bei gewerblicherVeschäftiguugist tarifmäßiger Lohn zu zahlen. Kinder unter 14 Jahren dürfen ge¬
werblich nicht beschäftigt werden.

3. Familienpflege, die nicht ausreichendeBeköstiguug,Bekleidung und Erziehung gewährleistet, ist un¬
statthaft. Ueber das Vorliegen des ausreichendenMaßes befindet das Jugendamt gemeinsammit dem
Gewerkschaftskartell(Gewerkschaftskartelle)des nächst gelegenen Ortes.

4. Familienerziehern, die ihre Pfleglinge mißhandeln oder in nicht ausreichender Weise beköstigen, be¬
kleiden und erzogen haben, dürfen Minderjährige nicht wieder in Pflege gegeben werden.

5. Den Familienerziehern ist so ausreichendeEntschcidignng zn gewähren, daß sie ihre vorgenannten Ver¬
pflichtungen voll und ganz erfüllen können."
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Der Prouinziallandtag beschließt auf Antrag des II, Fachausschusses,die Anträge abzulehnen.
40, Abschaffung der Prügelstrafe in den Anstalten.

Der Antrag der sozialdemokratischenFraktion lautet:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, die Prügelstrafe in den Proviuzialanstalten abzuschaffen.
Sollte dieserNntiag abgelehnt werden, so bitten wir zu beschließen, die Prügelstrafe bei den m ciuu -

liche n Fürsorgezügliugen über 14 Jahre n einznstellen,wie dieses bei den weiblichenZöglingen
schon heute der Fall ist."

Der II. Fachausschuß beantragt hierzu (Drucksachen-Nr.33):
„Der Prouinziallandtag wolle den Antrag, der sich auf alle Erziehungsanstalten beziehen soll —

in dem Wortlaut des Antrages ist das Wort „Prouinzialanstalten" durch „Erziehungsanstalten"zu ersetzen —
ablehnen und gleichzeitig damit den Antrag der kommunistischen Fraktion, betreffend Prügelstrafen ab¬
lehnen."

Der Prouinziallandtag beschließtnach dem Vorschlage des II. Fachausschusses.
41. Aenderuug der Satzung der Ruhegehaltskasse.
Die sozialdemokratische Fraktion beantragt zur Satzung der Ruhegehaltskasseder Kreis-Kommunal«

verbände nnd Stadtgemeinden der Nheinprovinz (Drucksachen-Nr.34):
„§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
Mitglieder der Kasse sind die bcitrittsberechtigten öffentlichen Körperschaften! versicherteBeamte

und Dauerangestellte können, wenn sie nicht disziplinarischaus ihrem Amt entfernt wurden, beim Aus¬
scheiden aus ihrem Dienst in einer Mitgliederkörperschaftohne gleichzeitig anderwärts die bisherigen Nn-
wartschaftsrechte zugesichertzu erhalten, die bei ihrer bisherigen Dienststelle erworbene Anwartschaft
bei der Rnhegehaltskassefortsetzen bezw. aufrechterhalten unter regelmäßiger Zahlung des Beitrages,
welcher für die innegehabte Dienststellefestgestelltwird.

Absatz 2 ist zu streichen.
Sinngemäß gelten diese Anträge mich für die Satzungen der Witwen- nnd Waisenversorgungsanstalt."
Entsprechenddem Antrage des II. Fachausschusseswird dieser Antrag dem Prouinzialausschußzur

Prüfung nnd Berichterstattung überwiesen.
42 Uebertraguug der dem Proviuzialuerbande nnd der Landes«

dank gehörigen Geschäftsanteile an der eugl. Kranke nhans-Hes. m. b. H.
zu Waldbröl auf die evgl. Innere Mission.

Der Prouinzialausschuß unterbreitet folgenden Beschlußantrag (Drucksachen-Nr.26):
„I. Der Prouinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,daß die dem Provinzialuerband uud der Landes¬

bank gehörigen Gesellschaftsanteileder EvangelischenKrankenhans G, in. b. H. zu Waldbröl auf den
Rheinischen Prouinzialausschuß für Innere Mission übertragen werden.

II. Der Prouinziallandtag ermächtigt den Prouinzialausschuß, nötigenfalls der Landesbant gegenüber
die Vürgschaftserklärnngfür die der Evangelischen KrankenhausG. m. b. H. gegen erststellige Hypotheken
gewährten Baudarlehen in Höhe des rechtskräftigim Grundbuch eingetragenen Aufwertungsbetrages
zn erneueru, wenn der Inneren Mission(gegen erststellige hypothekarische Verpfändung des Anstalts¬
besitzes der genannten Gesellschaft) ein Darlehen in Höhe des nach sachverständigem Urteil zu errechnen¬
den Bedarfs für Inventarbeschaffung — tunlichst nicht über 250 000 Mark — gewährt wird und die
Landcsbaukdann bereit ist, sich mit der zweiten Hypothek hinter dieser Summe zu begnügen.

III. Die nähere Aufstelluugder Vertragsbedingungen nach Maßgabe der in dem Bericht des Provinzial-
ausschnssesaufgestellten Grundsätze wird dein Provinzialansschuß übertragen."

Entsprechend dem Antrage des III. Fachausschusseswird unveränderte Annahme des Antrages
beschlossen.

43. Teilweise W i ed erinb e trieb nah m e der Pr o v inzial°H e il- und
Pflegeanstalt Galkhaufen als Irrenanstalt.

Auf Autrag des Provinzialausschusses(Drucksachen-Nr. 16) und des III. Fachausschusses beschließt
/der Proviuziallaudtag:

I,i den Gebäuden der früheren Männerseite der Provinzial-Heil- nnd Pflegecinstalt Galkhaufen
wird wieder eine Irrenanstalt in Betrieb genommen.

Die vom Prouinzialausschuß dazu schon getroffenen Maßnahmen werden genehmigt.
Der Provinzialausschnß wird ermächtigt, den Betrag, der zur baulichen Instandsetzung und Aus¬

gestaltung der Anstalt entsprechendder geänderten Anstalts-Aufteiluug notweudig ist, falls uud soweit er
iiicht ans der Entschädigungder NeiHsvermögensverwaltungzur Verfügung steht, aus der gemäß besonderer
Vorlage aufzunehmenden Anleihe zu decken."
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44. Errichtung einer Provinzialkinderanstalt für seelisch Abnorme.
In Uebereinstimmungmit den: Provinzialausschuß(Drucksachen-Nr. 17) nud dein III. Fachausschuß

beschließt der Provinziallandtag:
„An den Gebäuden der früheren Anstalt für hirnverletzteKriegsbeschädigtein Bonn wird eine

Provinzial-Kinderanstalt für seelisch Abnorme eingerichtet."
45. Der Haushaltsplan der Anstaltsfürsorge für bez irksh ülfs-

bedürftige Geisteskranke, Idioten, Epileptiker, Taubstumme und
Blinde für^das Rechnungsjahr1926 wird auf Vorschlag des III. Fachausschusses uuverändert angenommen.

46. Einrichtung einer Abteilung für Kranke, die an den Folgen
einer Gehirnentzündung leiden.

Der Antrag der sozialdemokratischenFraktion lautet:
„Der Landtag crsncktden Provinzialausschnß möglichst umgehend zu prüfen, ob bei einer Heil»

uud Pflcgeanstalt eine Abteilung für Kranke eingerichtetwerden kann, die an den Folgen einer Gehirn¬
entzündung (Gehirngrippe) leiden.

Sollte die Prüfung ergeben, daß ein Bedürfnis vorhanden nnd im Rahmen des jetzigen Hanshalts¬
planes die Errichtung möglich ist, so kann der Prouiuzialausschuß die Errichtuug durchführen, ohne den
Landtag noch besonders zu fragen."

Entsprechenddem Antrage des III. Fachausschusses beschließt der Proviuziallandtag unveränderte
Annahme dieses Antrages.

47. Zu den Haushaltsplänen der P r o b inzial-H e il- und Pflege an-
anstalten für seelisch Abnorme) für das Rechnungsjahr 1926
beantragt der III. Fachausschuß (Drucksachen-Nr.35):

„Der Prouinziallandtag wolle die Haushaltspläne unverändert annehmen.
Jedoch ersucht der Fachausschußden Prouinziallandtag, den Provinzialausschuß zu beauftragen,

den Antrag der Fraktion der S.P.D. an den 69. Prouinziallandtag (Drucksachen-Nr. 54) auf andere Ein-
gruppierung des Personals in den Heil- uud Pflegccmstaltenbaldigst im Sinne der Antragsteller zur Er¬
ledigung zu bringen."

Der Prouinziallandtag erhebt diesen Antrag zum Beschluß.
48. Aufhebuug der Für sor gep flich tv er o rdnun g vom 13. Februar 1924.
Die kommunistische Fraktion hat im 70. RheinischenProvinziallandtage beantragt:
„Prouinziallandtag wolle beschließen:
Die Reichsregierungwird ersncht, die Fürsorgcpflichtuerordnungvom 13. Febrnar 1924 aufzuheben.
Die Kosten für die gehobene Fürsorge für Kriegsopfer, Alters- und Unfallrentner, Kleinrentner

werden von: Reich übernommen."
Dieser Antrag ist vom Provinziallandtag dein Provinzialausschußzur Stellungnahme vor der nächsten

ProUinziallandtagstagung überwiesen worden.
Der Prouinzialansschuß beantragt (Drucksachen-Nr.15):
„Der Prouinziallandtag wolle über den Antrag zur Tagesordnung übergehen." Auf Antrag des

III. Fachausschnssesbeschließt der Prouinziallandtag nach den: Antrage des Provinzialausschusses.
49. Zu dem Haushaltsplan der Fürsorge für Kriegsbeschädigte und

Kriegs Hinterbliebene beantragt die kommunistischeFraktion:
'„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
In den Haushaltsplan der Fürsorge für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebenewerden in die

Positionen 3, 4, 5 und 7 der Ausgaben, Titel II sächlicheAufweichungen,die gleichen Beträge eingesetzt,
wie im Haushaltsjahr 1925/26."

Der Provinziallandtag beschließt nach den: Antrage des III. Fachausschusses, den Antrag abzulehnen.
In: übrigen wird der Haushaltsplan der Fürsorge für Kriegsbeschädigteund Kriegshinterbliebeue

für das Nechuungsjahr 1926 unverändert angenommen.
50. Zu dem Haushaltsplan der Krüp p elfürs or g e für das Rechnungsjahr 1926

beschließt der Prouinziallandtag nach den: Antrage des III. Fachausschusses uuveränderte Annahme.
51. Der Haushaltsplan der orthopädischen Pr o v inzi al - Kind er-

Heilanstalt zu Süchteln für das Rechnungsjahr 1926 wird entsprechenddem Antrage des III.
Fachausschussesunverändert angenommen.

52. Belegung der Anstalt in Waldbröl mit schulpflichtigen Zöglingen.
Die sozillldemokratische Fraktion beantragt:
„Unter der Voraussetzung,daß die Anstalt Galkhcmsen wieder als Heil- und Pflegeanstalt eingerichtet

wird, beantragen wir, die Anstalt in Waldbröl mit schulpflichtigen Zöglingen zu belegenund als Fürsorge,
eiziehungsanstalt durch die Provinzialverwaltung paritätisch zu betreiben."
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In Uebereinstimmungmit dem II. Fachausschußbeschließt der Provinziallandtag Ablehnung dieses
Antrages.

53. Ersatz der Reiseinspektoren der Erziehungsvereine durch solche
der Provinzialver Wallung.

Die sozialdemokratische Fraktiou beantragt:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen,die Neiseinspektorendes katholischen und evangelischen

Erziehungsvereins dnrch Reiseinspektorender Provinzialverwaltung zu ersetzen."
Nach dem Vorschlagedes II. Fachausschusseswird Ablehnung dieses Antrages beschlossen.
54. Satzung des Landesjugendamtes der Nh cinp ro v inz.
Der Provinzialausschuß beantragt (Drucksachen-Nr.14):
„Der Provinziallandtag wolle:

1. folgende Aenderungen der Satzung des Landesjugendamtes beschließen:
a) die Satzung erhält folgende Einleitnng:

Auf Grund der §§ 8 und 35 der Provinzialordnnng für die Rheinprovinz vom 1. Juni 1887 (Gesetz-
smnmluugS. 249), der §8 12 ff. des Reichsgesetzes für Iugeudwuhlfahrt und der ^ 12 ff. des Aus»
führungsgesetzeszum Neichsgesetz für Iugendwohlfahrt wird für den Proviuzialverbmid der Rhein-
Provinz folgende Satznng festgelegt,

K) § 3 ist an: Schlüsse durch die Worte „nach näherer Bestimmung der zz 4 und 5" zu ergänzen,
e) im § 10 werden die Worte „und ist im Rahmen dieser Satznng bei Erfüllung seiner Nnfgaben selb¬

ständig nnd an Weisnngen nicht gebunden" bis zum Schlüsse gestrichen;
2. die ursprünglicheFassung des § 6 der Satznng des Landesjugendamtes ausrecht erhalten;
3. von der Aufnahme der Bestimmung „Der Oberpräsident der Rheinprovinz und die Regierungspräsi¬

denten sind berechtigt, an den Sitzungen des Landesjugendamtes der Nheinprovinz selbst oder durch
Vertreter mit beratender Stimme teilzunehmen" in die Satzuug des Landesjugendamtes absehen;

4. den Provinzialausschußermächtigen,eine von: Minister für Vulkswohlfahrtetwa nochmals gewünschte
Aenderung der Satzung des Landesjugendamtes selbständig zu beschließen;

5. die von den: II. Fachausschußdes 68. RheinischenPruvinziallandtages an: 4. Dezember 1924 getätigte
Wahl von Mitgliedern des Landesjugendamtes bestätigen".

Entsprechendden: Antrage des II. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtag unveränderte
Annahme des Antrages.

55. Bei der Beratung des Haushaltsplans für das L and csju g e nd amt kommt
der in Nr. 5 der „Wohlfahrtspflege der Nheinprovinz" veröffentlichteArtikel des Landesmts Dr. Vossen
über die Zustäudigkeitder freien Organisationen in der praktischen Jugendfürsorge, der besonders bei der
Arbeiter-Wohlfahrt Köln Erregung hervorgerufen hatte, zur ausführliche:: Besprechung.

Die Abstimmung über den Haushaltsplan wird auf morgen verschoben.
Eingegangen ist noch eiu Antrag der Fraktion der S.P.D., betreffend Zwischcnkredite. Da dieser

Antrag bereits in: Provinzialausschuß und in den: l. Fachansschußzur Beratung gestandenhat, kaun er
direkt auf die Tagesordnung der morgigen Sitzung gesetzt werden.

Der Antrag der Fraktion der K.P.D., betreffend Verkauf vou Obst an den Provinzialstraßen soll
ohne vorherige Beratnng in: IV. Fachausschußauf die Tagesordnung für morgen kommen.

Die Tagesordnung der morgigen Sitzuug wird bekannt gegeben; die Abgeordneten find damit ein»
verstanden.

Beginn der Sitzung morgen vormittag 9 Uhr.
(Schluß der Sitzuug 7 Uhr 30 Minuten.)

Ter Vorsitzende: Die Schriftführer:
vr. Iarres. A. Hau ck, Dr. Kir ch n e r.
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5. Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Samstag, den 27. März 1926.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 9 Uhr 25 Minuten mit einer Glüswunschansprachean
Landeshauptmann Dr. Horion zu seinem 50. Geburtstage, worauf Landeshauptmann Dr. Horion für
die freundlichen Worte der Anerkennung dankt. (Vergl. stenogr. Bericht.)

Das Protokoll über die gestrige Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses offeu.
Schriftführer für heutige Sitzung sind die Abgeordneten Elfes und Triebe!.
AbgeordneterKnab vermißt einen Bericht über die Stellungnahme des Ältestenrates zu dem kommu¬

nistischen Antrage über die Besprechung der Fürstenabfindung. Es kommt zu einer längeren lebhaften
Geschäftsordnungsaussprache,in deren Verlauf Abgeordneter Knab sich zwei Ordnungsrufe zuzieht. Der
Vorsitzende unterbricht die Sitzuug um 9 Uhr 45 Minuten auf z4 Stunde, um die Ansicht des Aeltestenrates
zu höreu. Um 10 Uhr 25 Minuten wird die Sitzung wieder eröffnet unter Bekanntgabe der Auffassungdes
Aeltestenrates,daß, nackdem gestern die abschließendeTagesordnnngfestgelegt war, gemäß 816 der Geschäfts¬
ordnung der neue Nutrag uicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt werdeu darf. Da die Kommuuistcu
aber vielleicht über die Lage im unklarenhätten sein können, soll um 1 Uhr die Sitzung abgebrochen und um
^ vor 2 Uhr eine neue Sitzung anberaumt werden, nm damit die Möglichkeit zn eröffnen, diesen Gegenstand
heute noch zur Abstimmungzu bringen. Es tritt eine abermalige Unterbrechnngder Sitzung ein, damit
die Fraktionen zn den Vorgängen Stellung nehmen können.

Nach Wiederaufnahme der Sitznng um 11 Uhr erhebt Abgeordneter Knab Einspruch gegen den
zweimaligen Orduungsruf mit dem Antrage, diesen Einspruchauf die Tagesordnung für die Sitzuug um
1'/^ Uhr zu setzeu.

Die Fraktionen geben sodann Erklärungen ab bezüglichder Geschäftsführung des Vorsitzenden
(vergl. den stenogr. Bericht.)

Es wird nunmehr in die Tagesordnung eingetreten.
1. Der Haushaltsplan des Landesjngendamtes wird nach einer Erklärung der

Sozialdemokraten mit deren Stimmen uud denen der bürgerlichen Parteien angenommen.
2. Der Provinziallandtag beschließt ans Antrag des II. Fachausschusses die unveränderte Annahme des

Haushaltsplans über die Kosten der Fürsorgeerziehung Minder¬
jähriger, einschließlich des Haushaltsplans der Fürforgeerziehuugsan»
stalten für das Rechnungsjahr 1926.

3. Der Antrag der fozialdemolratischenFraktion: „Der Provinziallandtag wolle beschließen, daß von
den Eltern der Fürsorgezöglinge Kosten nicht mehr eingezogen
werden und daß die den Zöglingen zustehenden Renten PP. mündelsicher für die Zöglinge angelegt
werden," wird auf Antrag des II. Fachausschussesabgelehnt.

4. Zu dem Antrage der sozialdemokratischen Fraktion: „Der Provinziallandtag wolle beschließen,daß
die Fürsorgezöglinge,die vor ihrer Ueberweisnngeinen bekenntnismäßigen Religions¬
unterricht nicht besuchten, im Sinne des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzesals bekennt-
nislos anzusehen sind," wird in Uebereinstimmung mit dein II. FachausschusseAblehnung
beschlossen.

Die nächste Sitzung wird auf 2 '/2 Uhr anberaumt nnd die Tagesordnung für diese Sitzuug festgesetzt.
Bei der Abstimmungüber den Antrag des AbgeordnetenKnab, die Fürstenabfindung auf die Tages¬

ordnung zu fetzen, ergeben sich 42 Stimmen für und 94 Stimmen gegen den Antrag. Damit ist die Erörterung
der Fürstenabfindung im Provinziallandtag abgelehnt.

Eingegangen ist noch ein Antrag der kommunistischen Fraktion auf Bewilligung von 10 000 Mark
an die Hinterbliebenen der Opfer der Bergwerkskatastrophein Oberhausen. Dieser Antrag wird zunächst
dem Provinzilllausschuh,der um 3»/2 Uhr zusammentritt und dem I. Fachausschußüberwiesen.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr 20 Minuten.)

Der Vorsitzende des Provinziallandtages: Die Schriftführer:
Dr. Jarr es. 38. Elfes, O. Trieb el.
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6. Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Samstag, den 27. März 1926.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 2 Uhr 30 Minuten.
Schriftführer sind die Abgeordneten Triebe! und Dr. Kirchner.
1. Der Einspruchdes Abgeordneten Knab gegen die ihm vom Vorsitzendendes Provmziallandtags

erteilten Ordnungsrnfe wird abgelehnt.
2. Der Provinziallandtag beschließt, entsprechend dein Vorschlage des II. Fachausschusses,deu

Antrag der Fraktion der S.P.D.', welcher lautet: „Der Provinziallandtag wolle beschließen, eine , nter -
^konfessionelle Pro v inzi alanstalt für schul e ntl äff ene weibliche Für«
sorgezüglinge zn errichten und mit weltlichem Erziehungspersunalzu besetzen," abzulehncii.

3. Der Bericht des Provinzialausschussesüber die Verwendung der auf Veranlassung des 68. uud
69. Provinziallandtages von der Landesbcmk der Nheiuprovinzbereitgestellte«Mittel zur Förderung
des gemeinnützigen Kleinw ohnungsb aues (Drucksachen-Nr. 10) wird auf Antrag des
I. Fachausschussesdurch' Kenntnisnahme für erledigt erklärt.

In Verbindung hiermit steht
1. der Antrag der kommunistischenFraktiou:

„Die Laudesbauk der Nheinprovinz stellt zur Förderung des gemeinnützige« Kl ein¬
wohnn n g s b a n e s für das Jahr 1926 einen Betrag von 5 Millionen Reichsmarkzu einem Zins¬
satz von 4°/, als Zwischenkreditnnd Zuscchhyputhekenbereit. .

Zur Deckuug der Zinsdifferenz werden im außerordeutlichcnHaushalt 300 000 Mark eingestellt ;
2. der "Antrag der sozialdemokratischen Fraktion (Drncksachen-Nr. 41):

„Zur Verbilliguug der vou der Landesbank für den Kleinwohnungsban bereitgestellten Mittel fetzt
der Provinziallandtllg einen Betrag von 500 0NN Reichsmarkin den Haushaltsplan ein.
Ab 1. Iauuar 1926 berechnetdie Laudesbank für die Zwischenkreditedeu Gemeinden für gemeinde¬
eigene Bauten und Baugenossenschaften,soweit sie dem Verband Rheinischer Bangenossenschaften
angehören und die Mittel'zur Schaffung von Kleinwohnungenverwandt haben, 8"/<, Zinsen.
Die im Jahre 1924 cmsgezahlteuZwischenkreditesollen, soweit sie an Gemeindeverbände und Ge¬
nossenschaften gegeben wurde,:, zu 75°/, in Tilgnngshypotheken zu einem Zinsfuß von 5«/> und 1°/«
Tilguug umgewandelt werden.
Die Verteilung der verfügbaren Mittel geschieht durch den Provinzialausschuß ans Vorschlageiner
vom Provinziallandtllg gewählten besonderen Kommission."

Dieser Antrag wurde in der Sitzuug des Fachausschusses durch deu Abgeordnete,:BiS für die sozial-
demokratische Fraktion dahingehend erweitert, dllß bei dein ersten Absatz nachstehenderInsatz gemacht
wird: Die Provinzialumlage wird entsprechendauf 11 Millionen Mark erhöht."

Der Provinziallandtag beschließt Ablehnung dieser Anträge auf Vorschlagdes I. Fachausschusses.
4. Der H aush altsp lau für die V er w altuugsk o steu der Laudesbank

der Nheinprovinz für das Kalenderjahr 1926 wird anf Antrag des I. Fachausschussesunverändert ange¬
nommen.

5. Aufnahme einer Anleihe.
Der Provinziallandtllg beschließt auf Antrag des Provinzialansschusses(Drucksacheu-Nr. 2) und des

I. Fachausschusses die Anfuahme einer Anleihe in Höhe von 20 Millionen Reichsmark,von denen die für
allgemeine Verwaltungszweckebestimmten10 Millionen Reichsmarkmit 2«/, jährlich, die für den Straßen¬
ban bestimmten10 Millionen Reichsmarkmit 5°/. jährlich uud den durch die Nückzahluug ersparteil Zinsen
zu tilgen sind, und zwar:
a) 6,3 Millionen NM. znr Deckung der Ausgaben des außerordentlichenHaushalts in den Jahren 1925

nnd 1926,
d) 3,7 Millionen RM. zur Erhöhung des Betriebsfonds der Provinzilllverwaltung,
e) 10 Millionen NM. für den anheiurdentlichenBedarf der Straßenbauverwaltung.

Der Proviuzialausfchuß wird beauftragt, die übrigeu Bedingungen der Anleihe je nach der Lage
des Geldmarktes festzusetzen und über die Begebuug der Anleihe im ganzen oder in Teilbeträgen zu be¬
schließen.
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6. Verwendung der für Wegcbauz wecke vorgesehenen Anleihe»
Mittel.

?ie kommmMsche Fraktion beantragt:
„Provinziallandtag wolle beschließen:
Von den zu WegebauzweckenvorgesehenenAnleihemitteln werden 5 Millionen bereitgestellt zur

Unterstützung des Wegebaues in den Landgemeinden.
Die Piovinzialverwaltung ist ermächtigt aus deuselbeu Mitteln zunächst 3 Millionen Mark zum

Erwerb ueuen oder zur Erweiternug schon vorhandenen Steinbruchbesitzeszu verwenden, um ans diese
Weise allmählichden notwendigen Einfluß auf die Preisgestaltung des Straßenbaumaterials zu erlangen.

Zur Deckungder von der Provinzialverwaltung geforderten Straßcnbanten gemäß Vorlage sind
die Mittel der vorgeschlagenen Anleihenötigenfalls bis znr vollen Höhe der AnleiheinAnsprnchzu nehmen."

Auf Antrag des 'l. Fachallsschusses beschließt der Prouinziallandtag Ablehnung dieses Antrages.
7. Die kommnnistischcFraktion beantragt:
„Provinziallandtag wolle beschließen:
Sämtliche mit der Ausgabe der Anleihe verbundenen Ballige»

schäfte werden dnrch die Landesbank der Rhein Provinz übernommen."
Entsprechend dem Antrage des I. Fachausschusseswird Ablehnung beschlossen.
Der Vorsitzende teilt den Beschluß des Aeltesteurats mit, wonach die Redezeit für jede Fraktion zn

den einzelnen Punkten im allgemeinen auf 5 Minuten, zu einigen Puukteu auf 10 bezw. 15 Minuteu fest¬
gesetzt ist. Es wird demnach beschlossen.

8. Verteilung der Kr af tf ah rz cu g st eu er.
Der Provinziallandtag beschließt auf Antrag des I. Fachausschusses,den Antrag der Zentrnms-

fraktion anzunehmen, welcher lautet:
„Der Vrovinziallandtag verlangt, daß bei der Verteilung der Kraftfahrzeugsteueriu erster Linie

der Umfang des Kraftwagenverkehrsauf dcu für die Verteilung zn Grunde zu legenden Straßen maß¬
gebend ist. Er ist der Ansicht, daß der beste Verteiluilgsmaßstabhiernach der Maßstab des örtlichenAb¬
kommens der Steuer ist."

9. Der Haushaltsplan über Steuern und Ueber Weisungen aus
Reichs- und Staatsmitteln für das Rechnungsjahr 1926 wird entsprechend dem Antrage des
I. Fachallsschussesunverändert angenommen.

IN. Der Provinziallandtag beschließt die unveränderte Annahme des H aush altsp l a us der
Prov iuzialv erwaltung für das Rechnungsjahr 1926 und des Vorberichts hierzu.

11. Der Provinziallandtag spricht die Entlastung der im vorliegenden Verzeichnisunter
Nr. 1—120 aufgeführten Rechnungen aus, uuter Geuehmigung der vorgekommenen Über¬
schreitungen.

12. Iu dem H aus h altspla u derProviuzial-Arbeit sau st altBrau Weiler
stellt die kommunistische Fraktion zwei Abändernngsänträge:
1. „Der Provinziallandtag beschließt,

die Ausgabe» für einen zweiten katholischen Geistlichenin der Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler
zu streichen."

2. „Der Provinziallandtag wolle beschließen,
Position 1 in Titel IV des Ausgabeetats für die Provinzial-Arbeitsanstalt Vrauweiler auf 322 500
Mark zu erhöhen."

Auf Vorschlagdes III. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtag, den Haushaltsplau der
Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler unter Ablehnnng der beiden Anträge der kommuuistischcu Fraktion
unverändert anzunehmeu.

13. Der Haushaltsplau des Land esfür so r g e w ese ns für das Rechnungsjahr
1926 wird nach dem Antrage des III. Fachausschnsses unverändert angenommen.

14. Der Provinziallandtag beschließtentsprechend dem Antrage des III. Fachausschusses, den
Haushaltsplan der Hochbau-Abteilung unverändert anzunehmen.

15. Niersregulierung.
Es liegt vor:

1. ein Antrag der Kreise Eleve, Geldern, Gladbach und Kempeu, der lautet:
„Die Verhältnissean der Niers weiden von Jahr zu Jahr schlimmer nnd haben bereits einen Zu¬

stand erreicht, dem nicht länger untätig zugeseheu werden kann. Die Verwaltungen der in Betracht kommenden
Landkreise Eleve, Geldern, Gladbach und Kempen unterbreiten daher dem Rheinischen Provinzial¬
landtag folgenden dringlichen Antrag:
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Der Provinziallllndtag wolle beschließen:
1. Die Provinzialverwaltung wird beauftragt, in Verbindung mit den in Frage kommendenKommunal»

verbänden, Kommunen und sonstigen Körperschaftenuud Regierungsstellensofort noch für dieses Jahr
wenigstensdas Notwendigstefür die Verbesserungder Verhältnissean der Niers in die Wege zu leiten.

2. Zur Unterstützungdieser Maßnahmen ist auch seitens der Provinz bereits im Etatsjahr 1926/1927 ein
entsprechender Betrag zur Verfügung zu stellen.

3. Die Provinzialverwaltung wird beauftragt, mit allen: Nachdruck dahin zu wirken, daß auch seitens
der Staatsregierung für das Etatsjahr 1926/1927 noch entsprechendhohe Mittel zur Verfügung ge¬
stellt werden.

Vorstehender Antrag wird von dem Landrat des Kreises Gladbach, der Mitglied des Rheinischen
Provinziallandtllges ist, mündlich näher begründet werden;"

2. ein Antrag der kommunistische,:Fraktion mit dem Wortlaut:
„Der Provinziallllndtag erkennt die außerordentliche Dringlichkeitder Durchführung der Niers«

regulierung an und erklärt sich grundsätzlich bereit, als Zuschußder Provinz für das Projekt die Summe
von 1 Million Mark zu bewilligen.

Diese Summe wird entsprechendden einzelneu Bauabschnitteu in die Haushaltspläne dieses und
der kommendenJahre nnter „Etat für landwirtschaftliche AngelegenheitenTitel II. b Fonds zur Förderung
genossenschaftlicher und kommunalerFlußregulicrungen" eingesetzt und zwar zur beschleunigten Inangriff-
nähme der Arbeiten für das Etatsjahr 1926/1927 die Teilsumme vou 300 000 Mark;"

3. der nachstehendeAntrag des Niersausschussesfür den Kreis Geldern:
„Der heute unter dem Vorsitz des Landrates des Kreises Geldern, Herrn Klüter, versammelte

Niersausschuß für den Kreis Geldern weist den RheinischenProvinziallllndtag auf die
schwere Schädigung von Privat- und Allgemeininteressen hin, welche
durch die das Kreisgeb'ietdurchfließendeNiers alljährlichverursachtwird. In einem nie zuvor gekannten
Umfange sind in diesem Winter weite Strecken fruchtbarsten Wiesen- und Ackerlandesmonatelang der
Überschwemmung durch die Niers ausgesetzt gewesen. Die Folgen dieser Überschwemmung sind dadurch
besonders verhängnisvoll, daß die Niers durch Zuleitung von Industrie» (Farbstoff-) und anderen Ab¬
wässern, hauptsächlichin den Städten MGladbach, Rheydt und Odenkirchen, in einem das Leben von
Tieren und Pflanzen gefährdenden bezw. vernichtendennnd für die Niersanwohner immer gesundheits¬
schädlicher wirkendenMaße verunreinigt ist. Nach zuverlässiger und sachkundiger Schätzungumfaßt
die in den vergangenen Monaten betroffeneFläche allein im Kreise Geldern etwa 16 500 Iia. Der im Kreis-
gebiete durch den diesjährigen Ernteausfall entstandene direkte Schaden beziffert sich auf rund 1 200 000
Mark. Hierzu kommt noch eine bleibende bezw. in einer Reihe von Jahren kaun: teilweise wieder gut zu
machende Qualitätsminderung der im Ueberschwemmnngsgebietliegenden Grundstückein¬
folge Verschlammung uud Verseuchung des Bodens durch das verschmutzte Nierswasser.

Weun man berücksichtigt, daß derartige Niersschädenmehr oder weniger in jeden: Herbst/Winter
und häufig auch noch in den Sonnnermonaten des Jahres entstehen,so darf gesagt werden, daß ein längeres
Fortbestehen dieses Zustandes ebensowenigvom hygienischenwie von: volkswirtschaftlichenStandpunkt
aus zu verantworten ist.

Der Niersausschuß bittet daher den RheinischenProvinziallllndtag dringend, gemeinsam mit der
Preußischen Staatsregierung sowie den in Frage kommenden kommunalen und sonstigenKörperschaften
die Reinigung und Regulierung der Niers unter gleichzeitiger Bekämpfung der Erwerbslosigkeitmit größter
Beschleunigungdurchzuführen. Er bittet ferner, zu diesem Zwecke einen angemessenenBetrag aus Mitteln
der Provinz noch für das laufende Etatsjahr zur Verfügung zu stellen;"

4. die nachstehende Entschließung der kommunistischenFraktion:
„Die kommunistische Fraktion beantragt die Annahme folgender Entschließungdurch den Provinziell,

landtllg:
Der Provinziallllndtag erkennt an, daß die Negulieruug des Niersflusses an: linken Niederrhein

eine unaufschiebbareAufgabe geworden ist, die sofort nnter Mithilfe des Reiches, der Länder und Ge¬
meinden in Angriff genommenwerden muß, um die gewaltige,:gesuudheitlichen uud wirtschaftlichen Schäden,
die besondersdie Kleinbauern-und Nrbeiterbevölkerungin: Flußgebiet der Niers betroffen haben, zu mindern
bezw. ganz zn beseitigen. Die Abwässerder besonders in: M.Gladbacher Gebiet zahlreichen gewerblichen
Betriebe und die ungenügenden Kläranlagen derselben, sowie der anliegenden Städte haben das ehemals
klare Wasser des Flusses vollkommeuverseucht. Die jährlichen Überschwemmungen verseuchen das an¬
liegende Ackerland besonders in den Kreisen Geldern und Eleve, sodaß außer den Mindererträgnissen des
Bodens tödliche Erkrankungenfür Tiere uud Menschendie Folgen dieser Verseuchungensind. Besonders
die Tubertulosesterblichkeit hat im Flußgebiet der Niers eine erschreckend hohe Ziffer erreicht.
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Die Gesamtkosten der Nicrsregulicrung, Bau von moderneu Kläranlagen, Beseitigung der
39 Mühlenstaucn usw. belaufen sich auf ca. 12,5 Millionen Mark, nnd der Provinziallandtag richtet an die
Reichs- und Landesregierung die dringende Forderung, sofort genügende Mittel für diese Arbeite,: bereit-
zustellcu,einerseitsum die schädliche,:Folgen für die Bewohner der Niersgegend zu beseitigen,andererseits
un, die außcrordcutlichgroße Erwerbslosigkeit an, liukcu Nicderrhcindurch Notstandsarbeitcnzu vermindern.
Zur Fiuanzierung des Projekts sind durch Umlage in erster Linie die Untcrnehmuugeu an der Niers heran-
znzichen, die ihre Abwässer bisher ohne oder durch ungenügende Kläranlagen ableiteten."

Diese Entschließungerhält später noch den Zusatz: „Der Provinziallandtag erhebt ferner Protest
dagegen, daß die preußischeStaatsrcgieruug und der Landtag mit der Bewilligung von 300 000 Mark
für die Nicrsregulicrung den kommunistischen Urantrag als erledigt betrachtet. Der Proviuziallandtag ist
der Ansicht, daß nur die schleimigste uud weitgehendsteHülfe seitens der preußischenStaatsregierung das
Unheil von den Auwohncrn abwenden kann."

Der V. Fachausschuß nimmt den Antrag der Kreise Eleve, Geldern, Gladbach uud Kempen in
folgender Aenderung an: (Drucksachen-Nr.36)

„Die Verhältnissean der Niers weiden von Jahr zu Jahr schlimmer und haben bereits einen Iu-
ftaud erreicht, dem nicht länger untätig zugesehenwerden kann.

Der Provinziallandtag »volle daher beschließen:
Die Provinzialverwaltung wird beauftragt, mit allem Nachdruck dahiu zu wirken, daß seitens der

Staatsregierung auch für das Etatsjahr 1926/1927entsprechend hohe Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Die übrige,, Anträge wolle der Provinziallandtag den, Proviuzialausschußals Material überweisen."
Der Provinziallandtag bescbließt nach dem Antrage des V. Fachausschusses. Bei der ncuneutlicheu

Abstimmungüber die Entschließuug der kommunistischen Fraktion ergeben sich 100 Stimmen gegen und 18
für die Entschließung, die damit abgelehnt ist.

16. Der Bericht des Provinzialausschusscsüber die Zunahme des Verkehrs auf deu
Provinzicilstraßcn, die Anpassuug der Straßen an diesen Verkehr und
die dadurch entsteheuden Kosten (Drucksachen-Nr. 21) wird in Uebereinstimmungmit den,
IV. Fachausschußdurch Keuntuiswhme für erledigt erklärt.

Der Antrag des Abgeordneten Schäfer u. a. : „Der Proviuziallaudtag wolle dem Herrn Landes¬
hauptmann empfehlen, in die Projektbearbeituug für eiue Autobahnstraßeauf der Strecke Kölu-Düsseldorf-
Duisburg auch die wichtige Linie Düsseldorf-Essen zu erstrecke,,," wird durch die Erkläruug der Verwaltung
von den Autragstelleru für erledigt angesehen.

17. Uebernahme weiterer Straßen in die Unt erh altu ug und Ver-
waltuug des Provinzialverbandes.

I„ Uebereiustimmuugmit dem Provinzialnusschuß(Drucksachen-Nr, 19) und des IV. Fachausschusses
ermächtigtder Provinziallandtag den Provinzialnusschuß,zwecks allmählichenAusbaues der in der gedruckt
vorliegende,,NachwcisnngzusammengestelltenWege zu Prouinzialstraßen unterstützungsbedürftigenWege-
uutcihaltungspflicbtigen Beihilfen in, Rahmen der alljährlich in, Haushaltsplan für diese Zwecke bereit¬
gestelltenMittel, uud zwar in der Regel nach den Grundsätzenfür die Unterstützuugdes Gemeinde- uud
Kreiswcgebaues zu gewähre,, und die Uebernahme der Wege in die Unterhaltung und Verwaltung sowie
in das Eigentum des Provinzialverbandes zu beschließen.Dem Provinziallandtag ist jährlich ein Verzeichnis
der von, Provinzialverband im Laufe des Jahres endgültig übernommenen Straßen vorzulegcu.

18. Aenderuug der Bestimmungen über die Unterstützuug des Kreis-
und Gemeindewcgcbaucs vom 2. Iuui 1894.

Auf Antrag des Provinzialausschusscs(Drucksachen-Nr.20) und des IV. Fachausschusses beschließt
der Provinziallandtag:

„Der 8 7 Absatz d der Bestimmuugen sin die Unterstützungdes Gemeinde- uud Kreiswegebaues von,
2. Juni 1894 erhält mit sofortiger Wirkung folgende Fassuug:

„Die Anträge müssen enthalte,, bezw. es muß deuselbcu beigefügt sei,,:
d) Der Beschluß der Gemeinde- bezw. Kreisvertrctung über die Uebernahme der Verpflichtung, den

Bau mit der nachgesuchten Beihilfe innerhalb eines Jahres nach der Bewilligung der Beihilfe zn
beginnen uud möglichst gleichmäßig so zu fördern, daß er bei Kostenanfchlagssummenvuu uicht mehr
als 30 000 Mark in 2 Jahren uud im übrigen in der Regel in längstens 3 Jahren nach Bcwilliguug
der Beihilfe vollendet ist."
19. Zu dem Haushaltsplan über die Unterstützuug des Gemeinde-

uud Kreis Wegebaues für das Rechnungsjahr1926 beantragt der IV. Fachausschuß (Drucksachen-
Nr. 37):
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„Der Provinziallandtag wolle den Haushaltsplan unverändert annehmen, zugleich aber dem
Provinzialausschuß empfehlen, nach dem Zustandekommender Anleihe weitere Mittel zur Unterstützung
des Gemeinde- nnd Kreiswegebaues zur Verfügung zu stellen."

Der Provinziallandtag erhebt diesen Antrag zum Beschluß.
20. Der Provinziallandtag beschließt entsprechendden: Antrage des IV. Fachausschussesdie un>

veränderte Annahme des Haushaltsplans über die Unterstützung zum Bau und
Betrieb von Kleinbahnen für das Rechnungsjahr 1926.

21. Zu dem Haushaltsplan der P r o v inzialstraß env er w altun g für das
Rechnungsjahr 1926 stellt der IV. Fachausschußfolgenden Antrag (Drucksachen-Nr. 38):

„Der Provinziallandtag wolle den Haushaltsplan unverändert annehmen, zugleich aber dem
Provinzialausschuß empfehlen,

a) falls die Anleihe zustandekommt, den Betrag von 10 000 000 Reichsmarkder Straßenverwaltnng
in 1926 in voller Höhe zur Verfügung zn stellen,

d) Verwllltungsgebühren— Titel II Nr. 1 — ab 1. April 1927 wegen der geringen Höhe des Betrages
und der mit der Einziehung des Betrages zusammenhängendenumfangreichen Schreibarbeit nicht
mehr zu erheben und

e) deu Titel IV Nr. 2 zuküuftig näher zu erläutern."
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des IV. Fachausschusses.
22. Unterstützung der rheinischen Lehranstalt für Gemüsebau in

S t r a e l e n.
Der Provinzialausschuß beantragt (Drncksachen-Nr.28) folgende Beschlnßfassuug:
„Provinziallandtag bewilligt zwecks Errichtung eines neuen Schulgcbändes der rheinischenLehr¬

anstalt für Gemüsebau in Straelen einen einmaligen Provinzialzuschußvon 20 000 RM. und zur Durch»
führung des Schulbetriebes einen jährlichen Zuschuß von 3000 RM.

Die Bewilligungen erfolgen uuter der Voraussetzung,daß die Landwirtschaftstammer die Träger¬
schaft der Lehranstalt in Straelen übernimmt und daß zu den: Schulneubau weiter beitragen: Reich und
Staat mit 60 000 Mark, Landwirtschaftstammer nnd Kreis Geldern mit je 20 000 Mark. Voraussetzung
für den laufenden Provinzialzuschußvon 3000 Mark ist ein laufender Staatszuschuß von 6000 Mark, ferner
ein lanfender Zuschußdes Kreises Geldern von 2000 Mark und der Gemeinde Straelen von 1000 Mark.

Die 20 000 Mark sollen wie die übrigen Posten des außerordentlichenHaushalts gedeckt werden.
Der Betrag von 3000 Mark soll, soweit er nicht aus Titel III 4t des Haushalts der landwirtschaftlichen
Angelegenheiten gedeckt ist, dem Titel XVIII des Haushalts „Verschiedenes"entnommen werden".

Der V. Fachausschußschließt sich diesem Antrage an. Es wird dementsprechendbeschlossen.
23. Der Provinziallandtag beschließt, den Haushaltsplan der landwirtschaft¬

lichen Angelegenheiten für das Rechnungsjahr 1926 entsprechenddem Antrage des V. Fach¬
ausschussesunverändert anzunehmen.

24. Der Provinziallandtag beschließt auf Antrag des V. Fachausschusses die unveränderte Annahme
des Haushaltsplans, betreffend Viehseuchenentschädigungen, für das
Rechnungsjahr 1926.

25. Notlage der im Saargebiet und Lothringen beschäftigten Ar¬
beiter.

Der Provinziallandtag nimmt die nachstehende Resolution der Lothringer Bergarbeiter zur Kenntnis.
„Am 1. Oktober 1925 ist entlang der Scmrgrenze die verschärfteGrenzkontrolle eingetreten.
Sämtliche Arbeiter des Restkreises Mcrzig-Wadcrn sind gezwungen,heute uud auch in der Folgezeit

im Saargebiet uud auch iu Lothringen zn arbeiten. Infolge des Arbeitsverdienstes in Franken sind sie
gezwungen, die notwendigsten Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs im Saargebiet uud
Lothringen zu kaufen. Sie sind heute nicht in der Lage, diese Gegenstände im Reiche sich anzuschaffen.
Sie verlangen daher, daß der kleine Grenzverkehr entsprechendgeregelt wird. Wie seinerzeit aus einer
Zeitungsmeldung zu ersehen war, sind die bisherigen Verhandlungen an der Neichsbehördegescheitert.
Eine Angabc der Gründe war aber nicht erfolgt. Es mnß erwähnt werden, daß während der Inflationszeit
die Saarbevölkeruug, und insbesondere die Organe der französischenZollbehörde gerade den Nestkreis
ausgekauft haben.

Wir Arbeiter haben ein tägliches Einkommenvon durchschnittlich 25 Franken gleich vier Reichsmark.
Nnn sind die Lebensmittel hier im Restkreis 100°/, teurer wie im Saargebiet, sudaß uns darnach ein Rest¬
verdienst von 2 Reichsmark verbleibt.

Wie hieraus klar zu ersehen, sind wir nicht in der Lage, die Lebensmittel und Gegeuständedes täg¬
lichen Bedarfs für unsere Familien, die ungefähr aus vier bis neun Persoueu bestehen, in Deutschlandzu
kaufen.
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Wir verlangen daher nochmalsnnd müssen infolge unserer Notlage darauf dringen, daß, wenn eine
Grenzöffnuug nicht erfolgenkann, eine Unterstützungbis zum Dnrchschnittvlohn der Nuhrbergleute gewährt
wird. Es kann nicht angenommen werden, daß wir seitens des Reiches und Staates, den: wir bisher uner¬
schütterlicheTreue gehalten haben, im Stiche gelassen werden!

Unser Verlangen stützt sich nur ans die große Notlage der im Saargebiet und Lothringen beschäftigten
Arbeiter."

26. Notlage der Winzerfchaft.
Es find folgende Anträge gestellt:

1. Von Seiten der Zcntrumsfraktion:
„Die Notlage der Winzerschaft hat einen Grad erreicht, der in kürzester Zeit die gänzliche Vernichtung
der wirtschaftlichenExistenzdieses Verufsstandes zur Folge haben wird.

Der Rheinische Prouinziallandtag bittet Reichstag und Reichsregiernngans das dringendste,die von
dem 28. Reichstagsansschußbeschlossenen wirtschaftlichen,handelspolitische,:nnd steuerlichenMaß¬
nahmen mit größter Beschleunigung durchzuführen."

2. Von Seiten der Fraktion der Arbeitsgemcinfchaft:
„Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, die Provinz an den beabsichtigten,finanziellen Maß¬

nahmen Preußens zu Gunsten der notleidenden Winzer zu beteiligen. Als wirkungsvollste nnd für die
Provinz finanziell tragbarste Form der Hilfsmaßnahmen dürfte die Herabsetzungder Zinssätze für
Kredite durch Uebernahme von etwa 3—4°/, der Zinsen mindestens während der nächsten5 Jahre
auf die Schultern der Provinz in Frage kommen. Deckung im laufenden Etat aus dem Haushalt „Ver¬
schiedenes" in den nächsten Jahren aus laufenden Etatsmitteln."

3. Von Seiten der Fraktion der Wirtfchaftlichcn Vereinigung:
„Reichsregierungund Reichstag werden gebeten, die Arbeiten für die^Nnfhebungder Weinsteuer,

die Festsetzung der Weinzölle im Deutsch-spanischen Handelsvertrag, die ^teuerfragen, Amnestieund
Abänderung des Weingesetzesim Interesse der Weinbau und Weinhandcl treibenden Bevölkerung
des besetzten Gebietes der Nheinprovinz schleunigstzu beenden."

4. Von Seiten der kommunistischenFraktion:
„Angesichtsder großen Notlage der kleinen Winzer des Rheinlands werden von der Landesbank

zinslose Kredite an die Winzergenossenschaftenauf die Dauer von 5 Jahren bis zum Gesamtbeträge
von 1 Million Mark bereit gestellt.

Die Zinsen für die Kredite übernimmt die Provinz und werden dazu 80 000 RM. in den außer¬
ordentlichen Haushalt eingesetzt.

5. Die Entschließung der kommunistischenFraktion:
„Zur Linderung der Not in den Kreisen der kleinen Winzer hält der Prouinziallandtag die sofortige

Durchführung folgender Maßnahmen für nnbedingt erforderlich:
1. Die bisher gestundeten Steuern aus den Jahren 1924 uud 1925 werden bei Klein- uud Mittel-

betriebeu restlos erlassen. Die Steuern des Jahres 1926 sind der Notlage entsprechendherabzu¬
setzen. Die Finanzämter sind anzuweisen,jedeHärte bei der Eintreibung zu vermeide,:. Neue Pfän¬
dungen dürfen nicht vorgenommen werden.

2. Bereits bezahlteSteuern aus den Jahren 1924 und 1925 werden zurückerstattet, soweit die Summen
nachweislichdurch Notverkaufe und Zwangsversteigerung«, aufgebracht wurden.

3. Den durch Zwangsversteigerungen und Notverkäufen infolge der erzielten Schleuderpreise ge¬
schädigtenWinzern ist eine Vergütung zu gewähre,,. Pfändnngs- uud Versteigerungskostensind
zu erlassen bezw. zurückzuerstatten.

4. Die bisher gewährten Personalkredite sind sofort in langfristige Hypothekenkreditezu vier vom
Hundert Zinfen umzuwandeln.

5. Es find sofort ausreichende nene Notstcmdskrcditeausschließlich an werktätige Winzer (Familien¬
betriebe) auf zehn Jahre zinslos zu gewähren.

6. Es sind ausreichendeMittel bereitzustellen,um die schleunige Belieferung der werktätigenWinzer
mit den notwendigen Betriebsmitteln zur Düugung, Iuckeruug uud Schädlingsbekämpfung zu
verbilligten Preisen in die Wege zu leiten.

7. Den Winzergenossenscbaftenund -Vereinen ist ein ausreichender billiger Staatstredit zn eröffnen,
um ihnen den Ankanf größerer Mengen der noch in den Klein- und Mittelbetrieben lagernden Weine
zu ermöglichenmit der Maßgabe, daß dieser Wein nnter Ausschaltung aller Zwischcnstcllenden
Gemeinden, Konsumvereinen usw. zu Selbstkostenpreisen angeboten werden.
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8. Zur Feststellungder Notlage in den einzelnen Betrieben, zur Kontrolle der Verteilung der Not-
standskredite,sowie der verbilligten Betriebsmittel sind in allen wcinbantreibcnden Gemeinden
gewählte Winzerkomiteesins Leben zu rufen. Die Finanzämter und die Kreditinstitute, die die
Notstandskrcditcweiterleiten, sind verpflichtet,die Feststellungendieser Komitees zu berücksichtigen.

9. Die Weinsteucr wird aufgehoben mit Ausnahme für Schaum- uud teuere Weine.
Der Rheinische Prcwinziallcmdtagrichtet an den Reichstag und Landtag die Forderung, diese Hilfs-

maßnahmen unverzüglich eiuzuleitcn.
Die Bevölkerung des Nheinlandes und ihre Vertretung erwartet, daß alle gerichtlichen Verfahren

gegen die Demonstranten von Bernkastel niedergeschlagenwerden."
Der V. nnd I. Fachausschußbeantragen folgende Beschlußfassung(Drucksachcn-Nr. 39):

„I, Der Provinzialausschnsiwird beauftragt, im Anschlich an die Maßnahmen von Staat uud Reich zur
Behebung der Winzcrnot aus dem Titel „Unvorhergesehenes"im Haushalt „Verschiedenes"bis zu
80 000 Mark zu bewilligen. DieselbeSumme ist für die nächsten 5 Jahre im Etat einzusctzeu. Dabei
wird empfohlen, in erster Linie in Aussicht zu nehmen, Kredite zu verbilligen und die Schädlingsbe¬
kämpfung sicherzustellen.

II. Provinziallandtag bittet Reichstagund Neichsregierungauf das dringendste,die von den: 28. Reichstags¬
ausschuß beschlossenen wirtschaftlichen,handelspolitischennnd steuerlichenMaßnahmen mit größter
Beschleunigung durchzuführen.

III. Die übrigen Anträge der Arbeitsgemeinschaft,der Wirtschaftlichen Vereinigungund der Kommunistischen
Partei gelten durch die Vorschlägezu I uud II als erledigt.

IV. Die Entschließungder KommunistischenPartei »volle der Provinziallandtag ablehnen."
Der Provinziallandtag beschließtnach dem Antrage der Fachausschüsse.
27. Erweiterung der Weinbaulehranstalt zu Trier.
In Uebereinstimmungmit dem Pruuinzialausschuß(Drucksachen-Nr.22) und dein V. Fachausschuß

beschließt der Provinziallandtag die Erweiterung der Trierer Lehranstalt für Weinbau-, Obstbau und Land¬
wirtschaft durch den Ausbau von Unterrichts- und Wirtschaftsräumen.

28. Der Haushaltsplan der Pro v inziall eh r anst alt e n für Weinbau,
Obstbau und L and w irtsch af t in Trier, Kreuznach und Ahrweiler für das Rechnungsjahr 1920
wird vom V. Fachauesckmß zur unveränderten Annahme empfohlen. Der Provinziallandtag beschließt
dementsprechend.

An Verbindung hiermit steht der Antrag der sozialdenwkratischen Fraktion:
„Die Pruvinzialverwaltung wird beauftragt, für die Arbeitnehmer der Weinbaufchulen in Trier,

Ahrweiler und Kreuzuach mit den zuständigen Arbeitnehmer-Organisationen einen Tarifvertrag
abzuschließen."

Der V. Fachausschußbeantragt folgende Beschlußfassung(Druösachen-Nr. 40):
„Da die Proviuzialverwaltung sich nicht weigert,einenTarifvertrag abzuschließen,»volleder Provinzial¬

landtag den Antrag als gegenstandslos betrachten."
Der Provinziallandtag erhebt diese,: Antrag zum Beschluß.
29. Der Haushaltsplan des Rittergutes Desdorf für das Rechnungsjahr

1920 wird auf Vorschlagdes V. Fachausschussesunverändert angenommen.
30. Neuwahlen zu den Pr o v inz i alko mmi ssi o n e n.
Auf Autrag des Provinzialansschusses(Drucksachen-Nr. 3) schreitet der Provinziallandtag zur Vor-

nähme der Neuwahlen der Mitglieder der Provinzialkonunissionen.
Von den Fraktionen des Provinziallandtages ist folgender gemeinschaftlicherWahlvorschlagcim

gegangen:
I. Kommission für die Pr u v inz ial- Taub stumm e n-, Blinden»

unterrichts - und H cb ammenlehranstalt en:
Frau Vlumberg,
ör. Dichgans,
Henry,
Klüvekorn,
Künzgcn,
Frl. Künning,
Kurth,
Frau Plum.
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II. Kommission für die Provinzial-Fürsorgeerziehungsan st alten:
Frau Becker,
Daams,
Julius,
Kranz,
Küppers,
Frau Niedies,
Renner,
Steinmeyer.

III. Kommission für die Prouinzial»Heil. und Pflcgean st alten
und die Provinzial-Arbeitsanstalt in Brauweiler:

Büchsenschütz,
Deppe,
Eismann (Köln),
Frl. Gosewinkel,
v. Itter,
Dr. Losenhausen,
Orlopp,
Schmitz (Andernach).

IV. Kommission für das ProvinziaLStraßenbauwesen:
Gerhard,
Gessinger,
Lenz,
Lenze,
Schalls,
Theißen,
Iiegler,
Iimmermann.

Gegen die Wahl durch Zuruf erhebt sich lein Widerspruch. Der Vorsitzende stellt fest, daß die im
Wahlvorschlag Genannten gewählt sind.

31. Wahlen zum Wasserb eirat.
Der Provinziallandtag schreitet auf Antrag des Provinzialausschusses(Drucksachen-Nr. 8) zur Vor»

nähme der Wahlen zum Wasserbeirat auf Grund des § 367 des Wasscrgesetzes vom 7. April 1913.
Von den Fraktionen des Provinziällandtagsist folgender gemeinschaftlicherWahlvorschlag

eingegangen:
Mitglieder: Stellvertreter:

1. Dr. Adenauer, Konrad, Oberbürgermeister, Köln, Gielen, Franz, Oberbürgermeister,MGladbach,
2. Dr. Iarres, Karl, Oberbürgermeister, Duisburg, Lenze, Franz, Fabrildireltor, Mülheim-Nuhr»

Styrum,
3. Knllb, Peter, Lehrer, Köln-Kalk,Taunusstr.3, Frisch, Nikolaus, Eiseubahuvorschlosser,Köln-

Nippes, Hartwichstraße77,
4. Schluchtmann, Landrat, Dinslaken, Mehne, Berthold, Eisenbahnoberingenieur,

Neuwied, Herumnnstraße 52,
5. Bessenich,Karl, Rittergutsbesitzer,Burg Gladbach, Gruhl, Bergrat, Brühl,

Kreis Düren,
6. Caspers, Jakob, Landesökonomierat, Bubenheim Kirsten, Bürgermeister,Beuren bei Saarburg.

bei Coblenz.
Widerspruchgegen die Wahl durch Zuruf wird nicht erhoben. Der Vorsitzende stellt fest, daß die

in dem WahlvorschlagGenannten gewählt sind.
32. Verkauf des Obstes an den Provinzialstraßen.
Der kommunistischeAntrag lautet:
„Provinziallandtagersucht die Proviuzialverwaltung

1. die Strecken so klein als möglich einzuteilen, damit der Interessentenkreis vergrößert wird und so den
Minderbemittelten die Möglichkeitzur Deckung ihres Bedarfs an Obst gegeben wird,

2. die Bekanntmachungen des Termins der Versteigerung frühzeitig zu erlassen,
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3. den Straßenmeistcrn bezw. deren Stellvertretern zu verbieten, irgend welches Obst nicht zur Ver¬
steigerungzu bringen bezw. zurückzuhalten. Diese Beamten sollen ihren Obstbedarf wie jeder andere
durch die öffentliche Versteigerung erwerben."

Der Provinziallaudtag beschließtdie Ablehnung dieses Antrages.
33. Aenderung des Provinzialwappens.
Der Provinzialausschuß beantragt: (Drucksachcn-Nr.9):
„Der Provinziallaudtag wolle

den im Bericht des Provinzialausschussesangegebenen Siegel- nnd Wappenvorschlägenzustimmen,
den Provinzialansschustbeauftragen, mit dem Preußischen Staatsministerium wegen Genehmigung
dieses ueuen Wappens zn verhandeln,
sich damit einverstanden erklären, daß für die Aufstellungder zahlreichenVorentwürfe sowie der end-
gültigeu Durcharbeitung der verschiedenen Wappenformen im größeren Maßstabe einschließlichBeauf¬
sichtigung bei der Bearbeitung der Stempclformeu usw. der Betrag vou 1500 Mark aus dem Haus¬
haltsplan „Verschiedenes" aufgewendet wird".

Auf Vorschlagdes I. Fachausschusseswird der Auttag unverändert angenommen.
34. Die sozialdemokratischeFraktion stellt folgenden Antrag:
„Der Provinziallaudtag beschließt,

im nächsten Rechnungsjahr den Nh e in-Main' sch e n Verband für Volksbildung
e.V, Sitz Frankfurt a/M., Gr. Eschenheimerstraße26, mit der Summe von 6000 RM. bei der Verteilung
der im Etat zur Förderung von Kuust und Wissenschaft bereitgestelltenMittel zu
berücksichtige n."

Entsprechend dem Antrag des I. Fachansschussesbeschließtder Provinziallandtag Ueberweisung
dieses Antrages an den Provinzialausschuß zur Erledigung.

35. Zum Haushaltsplan „Verschiedenes" stellt die sozialdemokratischeFraktion
folgenden Antrag:

„Provinziallaudtag wolle beschließen,den früheren Titel XVII „Für Kinderspeisuugen"150 000
Mark im Haushaltsplan „Verschiedenes" wieder herzustellen."

Entsprechenddem Antrage des I. Fachausschusseswird Ablehuung beschlossen. Im übrigen wird
der Hanshaltsplan „Verschiedenes"für das Rechnungsjahr 1926 unverändert angenommen.

Der Abgeordnete Knab bezweifelt die Beschlußfähigkeitdes Hauses. Der Vorsitzendeschließt um
8 Uhr 20 Minuten die Sitzung, nachdemer auf 8 Uhr 35 Minuten eine neue Sitzuug anberaumt hat.

7. Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Samstag, den 27. März 1926.

Um 8 Uhr 40 Minnten wird die Sitzung eröffnet mit dem Hinweis darauf, daß nach dem Beschluß
des Aeltestenrats eine weitere Beschlußfassung über den noch nicht erledigten außerordentlichen
Haushaltsplan sich erübrige, da ja der Gcsamthanshaltsplan bereits angenommen sei.

Ohne daß die Beschlußfähigkeitdes Haufes angezweifelt wird, kommt der letzte Pnnkt der Tages¬
ordnung zur Beratung: Antrag der tommnnistischen Fraktion auf Bewilligung von 10 000 Mark
an die Hinterbliebenen Opfer der Vergwerkskatastrophe in Oberhausen.
Derselbe hat folgenden Wortlaut:

„Die neue Vergwerkskatastrophein Oberhausen hat wieder eine Anzahl Arbeiterfamilien brotlos
gemacht. Der Provinziallandtag steht auf dem Standpunkt, daß eine Beileidstundgebung uicht iu bloßen
Worten bestehen darf. Es werden daher 10 000 Mark an die HinterbliebenenOpfer der Katastrophe über¬
wiese,:, die Verteilung übernimmt der Betriebsrat der Zeche."

Der Provinziallandtag beschließtUeberweisnng dieses Antrages an den Provinzialausschuß zur
Erledigung.

Der Vorsitzende macht dem Staatskommissar die Mitteilung, daß der Provinziallandtag seine Arbeit
beendet habe.
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Der Staatskommifsar schließt mit Dankesworten für die geleistete Arbeit und herzlichen: Glückwunsch
zum 50. Geburtstage des Landeshauptmanns den Landtag.

Abgeordneter Maus dankt dem Vorsitzendenim Namen des Zentrums, der Arbeitsgemeinschaft
und der WirtschaftlichenVereiniguug für die objektive uud unparteiliche Leituug der Geschäfte.

Der Vorsitzendedankt seinerseits für diese Anerkennung des Hauses.
(Schluß 9 Uhr 15 Minuten).

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. O. Triebe!, Dr. Kirchner.

Verzeichnis
der Ausschüsse des 71. NheimschenProvinzwllandtages.

I. Fachausschuß-
Vorsitzender:Dr. sangen; stellv. Vorsitzender:Dr. Hart mann (Nemscheid); Schriftführer:

Dr. Hold; stellv. Schriftführer: M aus; Mitglieder: Bick, Brauer, Dr. Dichgans, Frhr.
v. Loö, Ober dürft er, Pikard, Dr. Saaßen, Schäfer (Essen), Dr. Stein,
Triebel, Viel Haber.

II. Fachausschuß:
Vorsitzender: Dr. Kaiser; stellv. Vorsitzender:Hollen; Schriftführer: Iansen;

stellv. Schriftführer: Hack; Mitglieder: Frau Becker, Frau Blumberg, Dciams, Dr.
Eickmann (Neueuhaus),Henry, Herr mann, Kranz, Frl. Künning, Küppers,
Frl. Müller (Eschweiler), Frau Plum.

III. Fachausschuß:
Vorsitzender: v. Itter; stellv. Vorsitzender: Renner; Schriftführer: Frl. Dahm;

stellv. Schriftführer: Kühnen; Mitglieder: Bachem, Bierwirth, Deppe, Eickmann
(Köln-Vickendorf),Vielen, Frl. Gofewinkel, Greven, Julius, Frau Müller-
Metz en, Orlopp, Rath.

IV. Fachausschuß.
Vorsitzender: Mehne; stellv. Vorsitzender: Frhr. v. Salis-Soglio; Schriftführer:

Theißen; stellv. Schriftführer: Ziegler; Mitglieder: Baumann (Huisberden), Degenring,
Hänfen, Kra Winkel, ^Lenze, Dr. Limbourg, Marx, Meurer, Meyer,
Weber (Aachen), vr. Wcffel.

V. Fachausschuß:
Vorsitzender: Heus er; stellv. Vorsitzender: v. Stedman; Schriftführer: Albers;

stellv. Schriftführer: Nohl; Mitglieder: Berg Weiler, Broich, von Netten, Krapoll,
Miß, Paletzki, Schlieper, Schroer (Hochhalen), Sommer, Steidl, Tenhaeff.

Geschäftsorduungsausschuß:
Vorfitzender: Knab; stelln. Vorsitzender: Adams; Schriftführer: Hauck; stellv. Schrift¬

führer: Elf es; Mitglieder: Eberle, Geffinger, Hack, Dr. Hartmanu (Barmen),
Dr. Kaifer, Maus, Dr. Saaßen, Dr. Stein, Teuhaeff, I). I)r. de Weerth,
Dr. Weil.

Wahlprüsungsausschuß:
Vorsitzender: Dr. Schäfer (Köln-Deutz); stellv. Vorfitzender: Hoffmann; Schriftführer:

Schäfer (Essen); stellv. Schriftführer: D uud er; Mitglieder: Adler, Dr. Creutz, Floß,
dorf, Frhr. v. Gillh außen, Frl. Gofewinkel, Herr mann, Kranz, Miß,
Rath, Schroer (Hochhalen), Strunk.
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